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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND

GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält so-
mit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an den 
Krammer Verlag, 
Vertriebsabteilung, Postfach 17 02 3x, 
40083 Düsseldorf. 
Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 0211/9149-4x0

Name/ Vorname/Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

VAT-Nr.

Ich bezahle � per Bankabbuchung � gegen Rechnung

Bankleitzahl Konto-Nr.

Bankinstitut  Datum/Unterschrift 

Ja, ich möchte STÄDTE- UND GEMEINDERAT kennenlernen! Bitte senden Sie mir die nächs-

ten drei aktuellen Aus gaben zum Vorzugspreis von nur € 10,2x (incl. MwSt. und Versand).

Die Lie ferung  endet mit Zustellung des dritten Heftes und geht nicht automatisch in ein
Jahres abonnement über.

Ja, ich kenne STÄDTE- UND GEMEINDERAT bereits und möchte die Zeitschrift (10 Ausgaben)

im günstigen Jahresabonnement (€ 78,- incl. MwSt. und Versand) bestellen.

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell coupons 
schriftlich beim Krammer Verlag, Vertriebs abteilung, Postfach 17 02 3x, 40083 Düsseldorf, widerrufen.
Rechtzeitige Absendung genügt!

Datum/Unterschrift 

�

�

Die Fachzeit schrift für Kommunal-und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen
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Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

EDITORIAL

Aus der Traum von einer „Regierung der Einladung“,
wie sich das rot-grüne Bündnis auf Landesebene selbst
gerne nannte. Das Regieren mit wechselnden Mehrheiten,
das Kalkulieren mit abwesenden Landtagsabgeordneten
ist im Dickicht der taktischen Winkelzüge gescheitert.
Der Schaden für das Land ist erheblich - bedenkt man,
wie viel Zeit verstreicht, bis wieder effektiv regiert wird 
in Nordrhein-Westfalen. 
Es steht einem kommunalen Spitzenverband nicht an,
das Vorgehen einzelner Parteien zu bewerten. Es zählt 
allein, was die bisherige Politik für die Städte und 
Gemeinden im Land gebracht hat. Einiges fällt dabei
durchaus positiv auf. So hat das Land endlich eingesehen,
dass die Kommunen strukturell unterfinanziert sind und
sich nicht aus eigener Kraft aus der Überschuldung 
befreien können. Auch die Bereitschaft, die Mehrkosten
aus dem Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger zu 
erstatten, ist zu würdigen. Dass dies im Sinne der strengen
Konnexität eigentlich selbstverständlich ist und die 
Landesregierung durch ein Verfassungsgerichthof-Urteil
auf den Pfad der Tugend gebracht werden musste, steht
auf einem anderen Blatt.
Auch die Lockerung beim Gemeindewirtschaftsrecht
kommt den Kommunen zugute. Hier wurden 
 unnötige - und im Sinne der Gleichbehandlung mit 

Privaten unfaire - Restriktionen wieder aufgehoben. 
Gleichwohl reicht dies nicht aus, um die Kommunen 
auf Dauer zu stabilisieren. Mit dem Stärkungspakt 
Stadtfinanzen, der trotz des nicht genehmigten 
Landeshaushalts umgesetzt werden kann, ist ein erster
Schritt in Richtung Haushaltskonsolidierung getan. 
Allerdings war allen klar, dass die Dotierung von 350 
Millionen Euro jährlich bei weitem nicht ausreicht. Eine
neue Landesregierung wird diesen Webfehler beseitigen
müssen. Wir haben mehrfach aufgezeigt, wo man Geld
sparen kann: etwa beim dritten Kindergartenjahr, das
nicht beitragsfrei sein muss. 
Es bleibt zu hoffen, dass der neue Landtag klare Mehrheiten
möglich macht und sich bald eine stabile Landesregierung
bildet. Eine monatelange Hängepartie wie im Frühsommer
2010 können wir uns nicht leisten. Dafür sind die Aufgaben
zu gewaltig. Energiewende, Bildungsreform, aber 
auch stets die Konsolidierung der Kommunalfinanzen,
dulden keinen Aufschub. Die Kommunen tragen ihren
Teil dazu bei, dass es trotz der Unterbrechung in 
Düsseldorf weitergeht. Nun brauchen sie bald wieder 
einen Ansprechpartner, der sie als Partner im politischen 
Geschäft akzeptiert.
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Verständliche Sprache in
Recht und Verwaltung
Herausforderungen und Chancen, hrsg. v. 
Michaela Blaha u. Hermann Wilhelm, Schrif-
tenreihe der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung NRW, Band 1, 14,8 x 21 cm, 196
S., Verlag für Verwaltungswissenschaft, 19,80
Euro, ISBN 3-942731-06-5

Behörden und Verwaltungseinrichtun-
gen wird häufig vorgehalten, Sprache als
Herrschaftsinstrument einzusetzen. In dem Band werden die wich-
tigsten Strategien hin zu einer verständlichen Verwaltungssprache
vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Möglichkei-
ten, aber auch Grenzen es für die Umsetzung einer verständlichen
Sprache gibt. Zu Wort kommen ExpertInnen aus Sprachwissenschaft,
Recht und Verwaltung. Der Band geht zurück auf das Symposium
„Amtsdeutsch a. D. - Wege zu einer bürgernahen Verwaltungsspra-
che“ Ende 2009 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
NRW in Gelsenkirchen.

BGB Besseres Gesetzbuch
LeimhaftungsG, Elternverfügung, Geschlechterver-
kehrsordnung, Büroverfassung, Karnevalsgrundsätze,
v. Oliver Kuhn, Alexandra Reinwarth u. Axel Fröhlich,
12,6 x 19,1 cm, 334 S., Droemer Knaur, 8,99 Euro, ISBN
9783426785096

Das Bürgerliche Gesetzbuch ist seit 111 Jahren
gesetzliche Grundlage für das Privatrecht. Es hat
66 Auflagen erlebt - und trotzdem hat man das
Gefühl, dass es stellenweise nicht mehr zeitge-

mäß ist. Mit dem „Besseren Gesetzbuch“ ist eine Parodie auf den
Klassiker Bürgerliches Gesetzbuch entstanden. In humorvoller Wei-
se werden darin etwa Männergesetze, Frauengesetze, Grundsätze
für den Karneval, Elternverfügungen oder die Geschlechterver-
kehrsordnung thematisiert und „neu geregelt“. 

Integrierte Stadtquartiers-Entwicklung
am Wasser
Hrsg. v. Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, A 4, 128 S., kosten-
frei zu best. über E-Mail silvia.wicharz@
bbr. bund.de, Stichwort: Werkstatt: Praxis 77,
oder im Internet herunterzuladen unter
www.bbsr.bund.de 

Städte entdecken zunehmend ihr Ent-
wicklungspotenzial am Wasser. Die Publi-
kation beschreibt den Stellenwert von
Stadtentwicklung am Wasser und son-
diert den aktuellen Planungsstand im
Bundesgebiet. Im ersten Teil werden als Ergebnis eines Forschungs-
projekts zwölf Handlungsempfehlungen für die städtebauliche Pla-
nung sowie für Politik und Praxis präsentiert. Im zweiten Teil sind 15
Praxisbeispiele dokumentiert, welche Aufgaben und Lösungen einer
integrierten Stadtquartiersentwicklung am Wasser illustrieren.
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Modellvorhaben zur Vorbeugung 
mit 18 Kommunen
Die Teilnehmer des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen! Kom-
munen in NRW beugen vor“ stehen fest. Es sind die Städte Arnsberg,
Bielefeld, Dormagen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkir-
chen, Gladbeck, Hamm, Moers, Mönchengladbach, Münster, Ober-
hausen, Witten und Wuppertal sowie die Kreise Düren, Unna und
Warendorf. Die Kommunen erhalten nun eine finanzielle Förderung
für ihren personellen und sachlichen Mehraufwand. Das Modellvor-
haben ist zunächst bis 2015 angelegt. Eine Fortsetzung bis 2020 ist
beabsichtigt. Insgesamt waren 52 NRW-Kommunen dem Aufruf der
Landesregierung NRW und der Bertelsmann Stiftung zu dem Mo-
dellvorhaben gefolgt und hatten ihre Ideen sowie Konzepte für lo-
kale Vorbeugung eingereicht.

Büro für leichte Sprache geplant

Die Stadt Wetterwill ein „Büro für leichte Sprache“ einrichten, das
sich speziell an Menschen mit Behinderung richtet. Die Institution
soll zum einen Unternehmen und Behörden beraten, wie Briefe und
Broschüren einfach und verständlich zu formulieren sind. Zum ande-
ren sind regelmäßige Sprechstunden geplant, bei denen sich Men-
schen mit Handicap komplizierte Schriftstücke in Alltagssprache
übertragen lassen können. Nach Angaben des Wetteraner For-
schungsinstituts Technologie und Behinderung (FTB), das das Büro
für leichte Sprache betreuen soll, wäre die Einrichtung NRW-weit
einmalig. Sollte das NRW-Sozialministerium Grünes Licht für die be-
antragte Förderung geben, könnte das Büro bereits in der zweiten
Hälfte des Jahres 2012 die Arbeit aufnehmen.

Ausweitung des 
EU-Schulobstprogramms
Mehr als 100.000 Kinder an über 500 NRW-Schulen profitieren der-
zeit von kostenlosen Obst- und Gemüselieferungen. Die NRW-Lan-
desregierung will nun weitere 100.000 Schülerinnen und Schüler in
das EU-Schulobstprogramm aufnehmen. Dafür soll ab dem Schul-
jahr 2012/2013 ein neuer Verteilrhythmus eingeführt werden. So er-
halten alle Schulen, die neu in das Programm einsteigen, an drei Ta-
gen in der Woche eine Lieferung mit Obst und Gemüse. Bereits teil-
nehmende Schulen, die aktuell noch an fünf Tagen pro Woche belie-
fert werden, können sich im neuen Schuljahr zwischen einer vier-
oder dreitägigen Förderung pro Woche entscheiden. Ab dem Schul-
jahr 2013/2014 soll es für alle teilnehmenden Schulen an drei Tagen
der Woche eine Lieferung von kostenlosem Obst und Gemüse geben.

2011 Rekordjahr für Tourismus in 
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen wird immer mehr zum Touristenmagne-
ten. Wie das Statistische Landesamt meldete, besuchten im ver-
gangenen Jahr mehr als 19,5 Mio. Menschen Beherbergungsbe-
triebe mit mindestens neun Gästebetten sowie die Camping-
plätze. Alle Besucher/innen brachten es zusammen auf 44,2 Mio.

Übernachtungen. Deren Anzahl ist somit gegenüber dem Re-
kordjahr 2010 nochmals um fünf Prozent gestiegen, und die An-
zahl der Übernachtungen um 5,1 Prozent. Mit einem Plus von 7,8
Prozent legte vor allem die Anzahl der Gäste aus dem Ausland
zu. Die Anzahl von Besucher/innen aus dem Inland nahm um 4,2
Prozent zu. Den Angaben zufolge verzeichneten fast alle Regio-
nen einen Zuwachs bei den Besucher/innen- und Übernach-
tungszahlen. Lediglich im Siegerland gab es einen Rückgang.

Portal und Twitter-Account zum 
Klimaschutz
Das NRW-Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz hat sein Informations- und Dialog-
angebot erweitert. Nach der Auftaktveranstaltung zur Erstellung
des Klimaschutzplans am 15. Februar 2012 in Düsseldorf hat das Mi-
nisterium nun auch eine neue Internet-Seite zum Thema gestartet.
Unter www.klimaschutz.nrw.de ist ein eigener Web-Auftritt als zen-
trale Informations- und Dialogplattform für das erste deutsche Kli-
maschutzgesetz mit verbindlichen Minderungszielen und den Kli-
maschutzplan realisiert worden. Zusätzliche Informationen zu Kli-
maschutzplan und Klimaschutzgesetz sowie über aktuelle Entwick-
lungen in der Klima- und Energiepolitik gibt es auch beim Kurznach-
richtendienst Twitter unter dem Account @KlimagesetzNRW .

186.000 Euro für Kunstprojekte 
an NRW-Schulen
Im Rahmen des Programms „Kulturagenten für kreative Schulen“
werden 43 Projekte an 30 nordrhein-westfälischen Schulen geför-
dert. Wie NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann mitteilte, seien da-
für 186.000 Euro bewilligt worden. Das im Sommer 2011 gestartete
Modellprogramm der gemeinnützigen Forum K&B GmbH soll Kin-
dern und Jugendlichen einen Zugang zu Kunst und Kultur eröffnen.
Beteiligt sind insgesamt 137 Schulen in Baden-Württemberg, Berlin,
Hamburg, NRW und Thüringen, die vier Jahre lang von 46 „Kultur-
agenten“ betreut werden. Der Gesamtetat beträgt 22,8 Mio. Euro.
Jeweils zehn Mio. Euro kommen von der Kulturstiftung des Bundes
und der Stiftung Mercator. Die fünf Bundesländer beteiligen sich zu
50 Prozent am Gehalt der Kulturagenten.

Fotowettbewerb zu erneuerbaren
Energien und Klimaschutz

Das NRW-Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz ruft Hobbyfotografinnen und -foto-
grafen auf, sich mit Aufnahmen zum Thema „Neue Energien“ an ei-
nem Fotowettbewerb zu beteiligen. Das Spektrum möglicher Mo-
tive reicht von Aufnahmen von Forschungs- und Entwicklungsla-
bors sowie deren technischen Anlagen über das Arbeitsleben in
den Werk- und Produktionsstätten bis hin zu Fotografien landwirt-
schaftlicher Produktionsflächen für Energiepflanzen. Die besten
zwölf Bilder werden mit Geldpreisen prämiert und im Jahreskalen-
der 2013 des Ministeriums veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 31.
August 2012. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite
www.umwelt.nrw.de/ministerium/fotowettbewerb/index.php .

NACHRICHTEN

1-5_StGRat_4_12_Stgerat  23.03.12  09:06  Seite 5



6 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 4/2012

THEMA DATENSICHERHEIT

ach dem Datenschutzrecht des Bun-
des und der Länder ist der Daten-

schutz insbesondere durch organisatori-
sche Maßnahmen sicherzustellen.1 Es han-
delt sich um eine der drei2 Säulen des Da-
tenschutzes, die zu wenig beachtet, oft gar
ignoriert wird. Für den kommunalen Be-
reich bedeutet das: Aus der gemeindlichen
Selbstverwaltung3  resultiert als eine der so
genannten Gemeindehoheiten die Organi-
sationshoheit. Gemeint ist damit die Be-
fugnis zur Ausgestaltung der inneren Orga-
nisation sowie zur Festlegung der Abläufe
und Zuständigkeiten für die Aufgabenwahr-
nehmung.4
Die Organisationsgewalt ist dem Bürger-
meister oder der Bürgermeisterin kraft Ge-
setzes zugewiesen.5  Sie kann vom Rat nur
in Bezug auf die Festlegung des Geschäfts-
kreises der Beigeordneten und die Bestel-
lung des allgemeinen Vertreters beschränkt
werden. Insofern stellt sie eine grundsätz-
lich unentziehbare gesetzliche Ausnahme

von der Allzuständigkeit des Rates dar.6  Im
Geschäftsgang der einzelnen Gemeinde
muss datenschutzgerecht gehandelt wer-
den. Der oder die Bedienstete muss die
rechtlichen und technischen Vorgaben be-
achten. Jeder, der personenbezogene Da-
ten verarbeitet, ist für die Rechtmäßigkeit
seines Handelns selbst verantwortlich. Die
Organisationsverantwortung liegt aller-
dings bei der Verwaltungsspitze. 
Die Bediensteten müssen sich an allgemei-
nen Regeln orientieren können, ohne in je-
der auftretenden Frage den Datenschutzbe-
auftragten zu bemühen. Die Verwaltungs-
spitze kann solche internen Informationen
und Festlegungen in Hinweisen,7  Rund-

schreiben, Richtlinien oder Mitteilungen
treffen. Erlasse oder innerdienstliche Wei-
sungen betreffen in der Praxis eher die Lan-
desebene, weniger die kommunale Ebene.
Dabei muss der verbindliche Charakter
deutlich werden, sodass sich eine grund-
sätzliche förmliche Regelung empfiehlt.

VERWALTUNGSVORSCHRIFT SINNVOLL 

Sinnvoll ist der Erlass einer Verwaltungs-
vorschrift8 zur Organisation des Daten-
schutzes. Die Terminologie ist vielfältig und
in der Praxis nicht einheitlich. Es wird von
Dienstanweisungen, Dienstordnungen, An-
ordnungen, Zuständigkeitsordnungen oder
von Geschäftsanweisungen gesprochen.9
Letzterer Begriff trifft die Angelegenheit
am besten. Dienstanweisungen - in Abgren-
zung dazu - werden eher als Anweisung
verstanden, die sich an einen bestimmten
Funktionsträger richtet und diesem eine
bestimmte Art der Aufgabenerfüllung vor-
gibt. 
Es sollen hier aber nicht für den behördli-
chen Datenschutzbeauftragten Vorgaben
gemacht werden. Vielmehr sollen für alle
Bediensteten organisatorische Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, die beim
Umgang mit datenschutzrelevanten Sach-
verhalten von allen zu beachten sind. Des-
halb wird empfohlen, Fragen im Zusam-
menhang mit der Datenschutzorganisation
in einer Geschäftsanweisung festzulegen.
Es handelt sich um eine Verwaltungsvor-
schrift eigener Art. 

DOPPLUNGEN VERMEIDEN 

Eine Geschäftsanweisung Datenschutz als
gemeindeinternes Regelungswerk sollte

Um Datenschutz in ihrer Verwaltung rechtssicher und dauerhaft
umzusetzen, sollten Kommunen dafür eine Verwaltungsvorschrift
erlassen und ihre Mitarbeiter/innen regelmäßig schulen

�▲ Mit zunehmendem Einsatz moderner Informationstechnik muss auch Datenschutz in der
Kommunalverwaltung vorangetrieben werden 

Verantwortung ist
klar festzulegen

FO
TO

: K
RZ

Dr. Martin Zilkens ist
Leitender Rechtsdirektor für
Datenschutz bei der Landes-
hauptstadt Düsseldorf

DER AUTOR

N

1 § 9 BDSG; § 10 DSG NRW; § 9 LDSG B-W; Art. 7 BayDSG; § 7
NDSG; § 9 SächsDSG; § 5 BInGSG; § 9 LDSG R-P; § 7 SDSG; § 8
HmbDSG; § 10 HDSG; § 7 BremDSG; §7 BbgDSG; § 9 ThürDSG;
§ 6 DSG- LSA; § 6 DSG M-V; § 5 LDSG S-H. 
2 Datenschutz hat eine rechtliche, eine technische und eine
organisatorische Seite; siehe die Untertitel bei Wohlfarth/Ei-
ermann/Ellinghaus, Datenschutz in der Gemeinde, 2004.
3 Verankert in Art. 28 Abs. 2 GG, 78 Verf NRW.
4 Rspr.-Nachweise z.B. bei Tettinger/ Erbguth/ Mann, Bes-
VerwR, 9. Aufl. 2007, Rn. 55 bei Fn. 30.
5 § 62 Abs. 1 Sätze 2 u. 3 GO NRW.
6 Im Einzelnen: Rehn/ Cronauge, Kommentar zur GO NRW,
Loseblattsammlung, 2. Aufl., Loseblatt-Ausgabe, Stand: 37.
Lfg. 09/ 2011. 
7 Hinweise können papiern als Rundläufe kursieren; besser
ist ein mailing an alle Bediensteten, am besten eine Veröffent-
lichung im Intranet.
8 Verwaltungsvorschriften sind generell-abstrakte Anord-
nungen einer Behörde oder eines Vorgesetzen an die ihm un-
terstellten Verwaltungsbediensteten; Maurer, AllgVerwR, 18.
Aufl. 2011, § 24 Rn. 1, 8.
9 Z.B. Wolff/ Bachof/ Stober/ Kluth, VerwR I, 12. Aufl. 2007, §
24, Rn. 21.
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sinnvollerweise materielle Inhalte nur in
wesentlichen Eckpunkten enthalten. Einer-
seits kann darauf nicht vollkommen ver-
zichtet werden. Die Bestimmungen sollen
die - zum überwiegenden Teil nur in Grund-
zügen juristisch geschulten - Mitar bei ter
/innen anleiten und ihnen zugleich die
rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes
vermitteln. Insoweit können rein deklarato-
rische Formulierungen auch Schulungs- und
Wiederholungsfunktion erfüllen. 
Andererseits sind die Datenschutzgesetze
überaus komplex und unterliegen einem
steten Wandel. Dieser macht es notwen-

dig, die Aktualität der Geschäftsanweisung
in immer kürzeren Abständen zu überprü-
fen. Daher sind Redundanzen großenteils zu
vermeiden. In einer Geschäftsanweisung
sollte grundsätzlich nicht wiederholt wer-
den, was ohnehin gesetzlich festgelegt ist. 
Angesichts der Vielgestaltigkeit des gelten-
den Datenschutzrechts wäre es schwierig,
allgemeingültige Regelungen für die Ge-
samtverwaltung in einem Regelungswerk
zusammenzufassen, das unter dem Primat
jederzeitiger Gesetzeskonformität stehen
müsste. Stattdessen sollten in regelmäßi-
gen Abständen Schulungen stattfinden,

welche die Sonderbereiche der Kommunal-
verwaltung in Datenschutzfragen fit ma-
chen.

WER TRÄGT VERANTWORTUNG? 

Wichtiger Regelungsgegenstand einer Ge-
schäftsanweisung ist sodann, welche Funk-
tionen innerhalb der Verwaltung daten-
schutzrechtliche Verantwortung tragen.
Die Konsequenzen, die sich aus einer Ver-
nachlässigung dieser Verantwortlichkeit
ergeben, sollten klar benannt werden. Die
Aufgaben des behördlichen Datenschutz-
beauftragten der Kommune, die in Eck-
punkten bereits im Datenschutzrecht des
Landes verankert sind, sollten detailliert
festgelegt werden. Dieser Regelungsaspekt
ist ein Schwerpunkt der Geschäftsanwei-
sung.
Da die gesetzliche Regelung immer als
Kompromiss unterschiedlicher Interessen
formuliert wurde, ist den Kommunen ein
breiter Spielraum eingeräumt, den sie je
nach ihrer personellen Ausstattung, Größe
und Situation ausfüllen können. Beispiels-
weise macht die juristische Ausbildung ei-
nes behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten eine qualitativ andere - eher abgrenzen-FO

TO
: W

O
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ER
FO

TO▶ Durch Schulungen
können kommunale 

Beschäftigte für Daten-
schutz sensibilisiert und

in der Anwendung fit 
gemacht werden

Office-LösungenOffice-LösungenOffice-Lösungen

FEFFIZIENZEFFIZIENZ

 Lös   
   ntelligenter Funktionalität. 
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-MFC.om Beschriftungssystem bis zum High-End Laser
mit Effizienz und intelligenter Funktionalität. 
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en Sie die RahmenNutz

onditionen!p-Ko
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Mehr Infos unter www .deother.brMehr Infos unter www
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sein, in der Geschäftsanweisung Daten-
schutz darauf hinzuweisen, dass bestehende
und künftige verwaltungsinterne Regelun-
gen, soweit sie datenschutzrechtlich rele-
vante Sachverhalte betreffen, der Geschäfts-
anweisung Datenschutz anzupassen sind.

INHALTLICHES

Nach dem Prinzip vom Vorbehalt des Geset-
zes14 darf die Verwaltung - jedenfalls im
grundrechtsrelevanten Bereich - nur tätig
werden, wenn sie durch Gesetz dazu er-
mächtigt wurde, im Bereich des informatio-
nellen Selbstbestimmungsrechts alterna-
tiv auch aufgrund eines Gesetzes, welches
den Erlass weiterer Rechtsnormen erlaubt.
Verwaltungsvorschriften, mithin auch eine
Geschäftsanweisung Datenschutz, genü-
gen diesen Anforderungen nicht. Damit
taugt eine Geschäftsanweisung Daten-
schutz nicht als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung personenbezogener Daten.
Solche Inhalte scheiden aus. 
Anweisungen für individuelle Einzelfälle
sollten in der Geschäftsanweisung eben-
falls nicht gegeben werden. Sie würden eine
abstrakt generelle Regelung, die sich auf
das wesentliche konzentrieren muss, klar
überfrachten. Zudem ist die Relevanz von
Einzelfällen begrenzt und kürzer als die ver-
anschlagte Geltungsdauer einer Geschäfts-
anweisung. 
Auch konkrete, personenbezogene Vorga-
ben für einzelne Funktionsträger empfehlen
sich in der Geschäftsanweisung nur be-
dingt, weil diese dann wieder den einge-
grenzten Charakter einer Dienstanweisung
bekäme. Wesentlich ist vielmehr, dass die
Geschäftsanweisung Datenschutz grund-
sätzliche Bedeutung für die Gesamtverwal-
tung besitzt, indem sie häufig wiederkeh-
rende Fallkonstellationen ordnet sowie das
Ziel verfolgt, Abläufe, Beteiligungen und
Verfahren zu vereinheitlichen. 

LÄNDERGESETZE MAßGEBEND 

Grundlage der Geschäftsanweisung Da-
tenschutz sind namentlich das Daten-

de - Zusammenarbeit mit dem kommuna-
len Rechtsamt notwendig, als dies bei Funk-
tionsträgern mit technischer Ausbildung
oder mit Verwaltungsausbildung der Fall
ist. Denn diese bedürfen entsprechender
juristischer Unterstützung. 
Die öffentliche Stelle „Gemeinde“ vereinigt
heute als Gebietskörperschaft10  eine Viel-
zahl von „Organisationseinheiten“. Gleich-
wohl unterliegen Ausgliederung einzelner
Organisationsteile im Rahmen einer Funk-
tionsprivatisierung11 oder entsprechende
Wiedereingliederung - da politische Ent-
scheidungen - einem steten Wandel. Zur
Vermeidung unklarer Verhältnisse bedarf
aber die wichtige Frage, wofür der/die be-
hördliche Datenschutzbeauftragte zustän-
dig ist, einer eindeutigen Zuständigkeits-
abgrenzung in der Geschäftsanweisung. 

TOCHTERGESELLSCHAFTEN ANDERS 

Eine kommunale Eigengesellschaft in pri-
vatrechtlicher Form beispielsweise ist da-
tenschutzrechtlich eigenständig und folgt
anderen gesetzlichen Vorgaben als öffent-
liche Stellen. Sie muss gegebenenfalls einen
eigenen Datenschutzbeauftragten bestel-
len.12  Ob diese Aufgabe auch vom kom-
munalen Datenschutzbeauftragten mit-
zuerledigen ist, ist vertraglich zu regeln. Die
Geschäftsanweisung kann dazu eine Öff-
nungsklausel enthalten. 
Neben der Geschäftsanweisung Datenschutz
können weitere verwaltungsinterne Rege-
lungen datenschutzrechtlichen Bezug auf-
weisen. So kann es beispielsweise sinnvoll
sein, bei Telefon-, Internet- und E-Mail-Nut-
zung, Telearbeit oder in weiteren Bereichen
verwaltungsinterne Abläufe und Vorgehens-
weisen zu ordnen oder Beteiligungspflichten
der Personalvertretung durch Dienstverein-
barung festzuschreiben. 
Dabei müssen im Besonderen datenschutz-
rechtliche Belange der Bediensteten Berück-
sichtigung finden. Da diese Regelungswerke
häufig Kompromissformulierungen aus Ar-
beitsergebnissen von Projektgruppen13 ent-
halten, ist sorgfältig darauf zu achten, dass
keine Widersprüche auftreten. Hilfreich kann

schutzgesetz des Landes sowie die für die
Arbeit der Gemeinde einschlägigen be-
reichsspezifischen Rechtsvorschriften. Das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zählt nur
bedingt dazu, insoweit durch das Handeln
der Kommune in privatrechtlichen Rechts-
formen eigene Rechtspersönlichkeiten15

geschaffen werden, für die Landesrecht
nicht gilt.16

In einem ersten Teil der Geschäftsanwei-
sung sollte deren Regelungs- und Geltungs-
bereich fixiert werden. Hier kann auch eine
Schnittstelle für den Fall einer Kooperation
mit anderen stadtnahen Stellen formuliert
werden. Geltung beansprucht die Ge-
schäftsanweisung im Rahmen des Tätig-
keits- und Zuständigkeitsbereichs der sie
erlassenden Stelle. 
Schließlich ist es sinnvoll, aus deklaratori-
schen Gründen - für das bessere Verständ-
nis einer überwiegend nicht juristisch gebil-
deten Leserschaft - Grundbegriffe des Da-
tenschutzrechts beispielsweise in einem
Anhang zu erläutern. Legt es die Größe ei-
ner Gemeinde nahe, in den einzelnen Orga-
nisationseinheiten Ansprechpartner für den
Datenschutz zu bestimmen, so empfiehlt es
sich, deren Zusammenarbeit mit dem oder
der kommunalen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten (bDSB) festzulegen. Ei-
ne übersichtlich gestaltete Anlage dazu ist
hilfreich.

SCHULUNG AM WICHTIGSTEN

Kommunen müssen datenschutzgerecht
handeln. Deshalb ist es notwendig, Ver-
waltungsabläufe so zu gestalten, dass die
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben si-
chergestellt wird. Die Bedeutung der Or-
ganisationshoheit des Bürgermeisters und
die Praxis ihrer individuellen Ausgestal-
tung lässt gleichwohl Empfehlungen zu,
an welche organisatorischen Maßnahmen
im Sinne eines best practice zu denken
ist. 
Die vielleicht wichtigste Maßnahme be-
steht darin, alle Beschäftigten - denn alle
gehen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung
mit personenbezogenen Daten um - nach
Maßgabe eines abgestuften und differen-
zieren Konzeptes regelmäßig im Daten-
schutz zu schulen. Die hierfür notwendi-
gen Mittel stellen kein Einsparpotenzial dar.
Denn das ständig aktuelle Know-how ih-
rer Beschäftigten ist das größte Kapital ei-
ner Kommune, wenn sie nicht wegen Da-
tenschutz-Pannen immer wieder am Pran-
ger stehen möchte. �

10 Gebietskörperschaften sind juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und im Sinne des Datenschutzrechts „öf-
fentliche Stellen“; insoweit stehen sie - wie bereits ausgeführt
- in der Pflicht, einen behördlichen Datenschutzbeauftragten
(ggfs. zusätzlich einen Stellvertreter) zu bestellen; siehe z.B.
§ 32a DSG NRW.
11 Oft als „Outsourcing“ bezeichnet: dazu näher Bülles-
bach/ Ries, NVwZ 1995, 444 ff.
12 Abhängig von den Voraussetzungen des § 4f BDSG.
13 Zu ihren Sitzungen sollte der behördliche Datenschutz-

beauftragte immer eingeladen werden. 
14 Näheres u.a. bei Wolff/ Bachof/ Stober/ Kluth, VerwR I, 12.
Aufl. 2007, § 30 Rn. 28; Maurer, a.a.O., § 6 Rn. 3.
15 Juristische Personen des Privatrechts: z.B. GmbH, AG, e.V.
etc. 
16 Ausnahme ist z.B. § 3 Abs. 1 Nr. 2 DSG S-H, wonach es nicht
auf die Rechtsform, sondern auf die Wahrnehmung von Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung ankommt; dies führt frei-
lich nicht selten zu Abgrenzungsproblemen (so ULD S-H, 26.
TB 2004, Punkt 4.1.1., S. 17).
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atenschutz - der Schutz der Bürger/
innen vor unzulässiger Erhebung und

Verarbeitung ihrer Daten - berührt uns 
laufend selbst: in unserem Privatleben, im
Beruf, als Bürger/in gegenüber anderen 
Verwaltungen. Wir sind Konsu ment/in, 
Kapitalanleger/in oder Kreditnehmer/in,
Versicherte einer gesetzlichen oder privaten
Versicherung und auch im Ehrenamt als
Mitglied eines Kommunalparlaments. 
Jeder unserer Kontaktpartner/innen besitzt
somit aus unterschiedlichen Gründen eine
Vielzahl sensibler Informationen über uns

selbst und die eigene Familie. Für die Arbeit
als Mandatsträger wurden wahrscheinlich
Informationen bereitgestellt1, die helfen,
das Vertrauen der Bürger in die rechtmäßi-
ge Arbeit zu rechtfertigen. Themenfelder,
die einem dabei häufig begegnen, dürften
die Sozialausgaben und die Kreisumlage
sein.

Die Kosten von Jugendhilfemaßnahmen
wie stationäre Unterbringung oder Unter-
bringung in einer Pflegefamilie steigen kon-
tinuierlich. Die kreisumlagefinanzierten
kommunalen Leistungen in der Sozialhilfe
nach SGB XII und Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach SGB II („Hartz IV“) stel-
len die größten Etatposten in den Kreis-
haushalten dar. 
Eine hohe Kreisumlage zerstört oftmals den
letzten noch vorhandenen Gestaltungs-
spielraum. Und erhöhen Kommunen ihre
Einnahmen2, um gegen überbordende Ver-
schuldung anzukämpfen, bewirken sie oft-
mals selbst neue Kostensteigerungen3, die
eine Anhebung der Kreisumlage zwangs-
läufig nach sich ziehen. Die Erhöhung der
Landschaftsverbandsumlage komplettiert
diesen Teufelskreis4.

ZUSAMMENLEGEN VON ÄMTERN 

Deshalb schlägt manche Verwaltung Or-
ganisationsänderungen vor - die Zusam-
menlegung von Jugend- und Sozialbereich,
die Bündelung von Wohngeld- und Sozial-
hilfebearbeitung mit der Leistungsgewäh-
rung nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz, die Zuordnung von Unterhaltsvor-
schussstelle und Betreuungsbehörde zum
Jugendamt oder sogleich die Bildung ei-
nes „Sozialrathauses“? Es winken Effizienz-
steigerung, Synergieeffekte und Kosten-
einsparungen.
Doch ist das alles ohne Weiteres zulässig?
Vielfach unbedacht bleibt in solchen Pro-
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Im Sozialbereich gilt umfassender Datenschutz, sodass in einer 
Verwaltung Daten an Kolleg/innen oder andere Abteilungen - wenn
überhaupt - nur unter engen Voraussetzungen weiterzugeben sind

�▲ Als sensible Information müssen Daten zu sozialen Leistungen besonders vor dem Zugriff
Dritter geschützt werden

Verschwiegenheit
Pflicht im Sozialen

Eric Janzen ist 
Datenschutzbeauftragter
der Stadt Unna und des 
SGB II-Jobcenters Kreis Unna

DER AUTOR

▶ Auch die Weiter-
gabe von Sozial-
daten innerhalb 
einer Verwaltung

folgt strengen 
Regeln

1 z.B. “Orientierungshilfe zum Datenschutz für kommunale
Abgeordnete“, Infobroschüre des Landesbeauftragten für
Datenschutz Niedersachsen unter www.lfd.niedersachsen.
de/... oder Zilkens: „Datenschutz in der Kommunalverwal-
tung“, 3. Aufl., Kapitel 9, Abschnitt IX: „Datenschutz bei der
Ratsarbeit“ (Erich-Schmidt-Verlag)
2 hier z.B. Grundsteuer B, die als Betriebskosten in die Wohn-
kosten einfließen
3 in Höhe des prozentualen Anteils der Alg 2- und Sozialhil-
febezieher an der Gesamtbevölkerung eines Kreises steigen
die Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Kreishaushalt
4 vgl. Fußnote 3: die gleiche Wirkung tritt für den überörtlich
betreuten Personenkreis ein
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ordrhein-Westfalen trifft sich an Pfingsten in Detmold. Unter
dem Motto „Magische Momente“ erwarten die Stadt Detmold

und der Kreis Lippe zum NRW-Tag am 27. und 28. Mai 2012 bis
zu 300.000 Besucherinnen und Besucher. Auf dem rund fünf Hektar
großen Veranstaltungsgelände sind eine Fülle von Informationen und
Präsentationen rund um die Stärken Nordrhein-Westfalens und sei-
ner Einrichtungen, Vereine und Verbände geplant. Parallel dazu
lockt das Europäische Straßentheaterfestival mit Platz- und Parkin-
szenierungen, Walk Acts, Animationen und Paraden sowie Open Air-
Produktionen in die ehemalige Residenzstadt. Der NRW-Tag wird seit
2007 jedes Jahr in einer anderen Kommune begangen. Anlass ist der
Gründungstag des Landes NRW am 26. August 1946. Mehr Infor-
mationen zum NRW-Tag sowie zum Europäischen 
Straßentheaterfestival gibt es auf den Internetseiten 
www.nrwtag2012detmold.de und 
www.strassentheater- detmold.de . 

NRW-TAG 2012 IN DETMOLD

N

zessen, dass rechtlich völlig unterschiedli-
che, eigenständige Aufgaben nach dem
Sozialgesetzbuch, die eigenständige Or-
ganisationseinheiten zwingend vorausset-
zen, „wahllos“ zusammen gewürfelt wer-
den. „Verantwortliche Stelle ist jede Person
oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst
erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies
durch andere im Auftrag vornehmen lässt.
Ist der Leistungsträger eine Gebietskör-
perschaft, so sind eine verantwortliche
Stelle die Organisationseinheiten, die eine
Aufgabe nach einem der besonderen Teile
dieses Gesetzbuches funktional durchfüh-
ren.“5

Bedenkt man dann noch, dass das Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG) nicht zum
Sozialgesetzbuch gehört und das Unter-
haltsvorschussgesetz nur aufgrund einer
Gleichstellungsregelung6 den Bestimmun-
gen des SGB I und X unterliegt, schwant ei-
nem vielleicht, wie problematisch die Fol-
gen einer solchen Organisationsentschei-
dung werden können.

DATENSCHUTZGESETZE NACHRANGIG

Zum besseren Verständnis zunächst ein
Blick auf die Grundprinzipien des Daten-
schutzrechts. Generell gilt für Bundesbe-
hörden und Wirtschaftsunternehmen aller
Art, so genannte nichtöffentliche Stellen,
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
für alle Landes- und Kommunalbehörden
sowie der Landesaufsicht unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
das Landesdatenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen (DSG NRW). Beide Gesetze sind

GROßE VIRTUELLE ENTFERNUNG 

Rechtlich gesehen sind also das Jugendamt
einer Kommune, das in der zweiten Etage
des Rathauses auf der linken Flurseite seine
Büroräume hat, und das Sozialamt auf der
rechten Flurseite soweit auseinander wie
Bad Reichenhall und Flensburg. Das gilt
selbst für die Unterhaltsvorschussstelle im
Jugendamt im Verhältnis zu diesem. Auch
innerhalb des Jugend- oder Sozialamtes
oder generell innerhalb aller Sozialleis-
tungsträger gilt ergänzend das so genann-
te Trennungsgebot des § 35 Abs. 1 Satz 2
SGB I. Danach dürfen selbst innerhalb eines
Leistungsträgers - beispielsweise des Sozi-
alamtes - nur die Mitarbeiter/innen Kennt-
nis von Sozialdaten erlangen, die für den Be-
troffenen unmittelbar zuständig sind. 
Besonders schwer zu durchschauen wird
die Datenschutzrechtslage für Mit ar -
beiter/innen von Sozialämtern, die dort
Aufgaben nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) wahrnehmen. Zwar
ist den Sozialämtern durch Landesrecht die
Aufgabenwahrnehmung nach dem AsylbLG

so genannte Auffanggesetze und stellen
damit Subsidiarrecht dar. Somit gehen
überall dort, wo speziellere gesetzliche Be-
stimmungen bestehen, diese dem BDSG
oder dem DSG NRW vor. 
Dieses Grundprinzip greift § 35 Abs. 2 SGB I
auf: „Eine Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung von Sozialdaten ist nur unter den Vo-
raussetzungen des zweiten Kapitels des
Zehnten Buches zulässig.“ Für den Bereich
der Sozialdaten ist also weder das BDSG
noch das DSG NRW im Ergebnis anwendbar.
Denn Sozialdaten sind personenbezogene
Daten7, die von einem Leistungsträger nach
dem Sozialgesetzbuch oder einer gleichge-
stellten Stelle zur rechtmäßigen Aufgaben-
erfüllung erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden8. Anders formuliert: Es geht im-
mer um Angaben, die eine wahrheitsgemä -
ße Information über einen Menschen ent-
halten und im weitesten Sinne in Verbin-
dung mit einer Sozialleistung stehen. Daher
gilt:

• Jede Aufgabenwahrnehmung nach einem
Buch des Sozialgesetzbuchs erfordert eine
eigenständig zuständige und verantwort-
liche Stelle innerhalb der Gesamtorganisa-
tion Kommunalverwaltung.

• Sozialdaten, die für eine sozialgesetzliche
Aufgabe erhoben werden oder vorliegen,
dürfen keineswegs einfach an andere So-
zialleistungsträger innerhalb derselben
Verwaltung weitergegeben werden. Dies
gilt deutlich verschärft gegenüber ande-
ren Organisationseinheiten derselben Ver-
waltung, die keine Aufgaben nach dem
Sozialgesetzbuch wahrnehmen9.

5 § 67 Abs. 9 Satz 1 u. 3 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - SGB X
6 § 68 Nr. 14 Erstes Buch Sozialgesetzbuch - SGB I
7 Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persön-
liche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren natürlichen Person. (§ 3 Abs. 1 BDSG, § 3 Abs. 1
DSG NRW)
8 vgl. sinngemäß § 67 Abs. 2 SGB X
9 z.B. Ordnungsbehörde, Steueramt, Stadtkasse, Personalbe-
reich u.v.m.; vgl. §§ 68 ff SGB X; das Bundesverfassungsgericht
hat deutlich gemacht, dass der Staat und seine Organe kei-
ne „informationelle Einheit“ bilden dürfen, was zur Pflicht zur
bereichsbegrenzten Datenerhebung und -verarbeitung führ-
te (sog. „Volkszählungsurteil“ v. 15.12.1983, Az. 1 BvR 209/83
(u.a.) - siehe Textkasten)
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übertragen worden. Doch unterliegt diese
nicht dem Sozialverfahrensrecht10 und dem
Sozialdatenschutz, sondern dem allgemei-
nen Verfahrens- und Datenschutzrecht11

des Landes Nordrhein-Westfalen. Somit
klaffen hier zusätzlich noch Bundes- und
Landesrecht auseinander - gar nicht zu
sprechen von strukturellen Unterschieden
zwischen allgemeinem Datenschutzrecht
und Sozialdatenschutzrecht12. Somit gilt zu-
sätzlich, dass

• selbst innerhalb des Jugend- oder Sozial-
amtes Mitarbeiter/innen mit unterschied-
lichen Aufgaben so weit auseinander sit-
zen wie Bad Reichenhall und Flensburg,

• sie sich rechtlich wie völlig fremde Dritte
zueinander verhalten müssen, wenn es
um Aufgaben übergreifenden Informati-
onsaustausch geht und 

• dies eine Übermittlung13 von Sozial- oder
personenbezogenen (AsylbLG) Daten dar-
stellt. 

Innerhalb einer Verwaltung spricht man
auch von einer Datenweitergabe. Für sie
gelten jedoch dieselben Anforderungen wie
an eine Übermittlung an außen stehende
Dritte. Somit begegnet eine verwaltungsin-
terne Zusammenlegung deutlich unter-
schiedlicher Aufgabengebiete unter daten-
schutzrechtlichen Aspekten erheblichen Be-
denken. Dies würde noch viel unmittelbarer
gelten, wollte man beispielsweise das ge-
meindliche Steuerwesen mit dem Ord-

nungsamt oder der Stadtkasse zusammen-
legen. Dem stünde nicht nur das Steuerge-
heimnis14 im Wege.
Eine Alternative kann jedoch in einer inter-
kommunalen Zusammenarbeit liegen. An-
satzpunkt derartiger Überlegungen sollte
die Bündelung gleichartiger Aufgaben auf
überörtlicher Ebene sein - sei es durch Über-
tragung auf den Kreis oder auf eine andere
kreisangehörige Kommune. Hier sind zwar
noch andere Aspekte zu berücksichtigen,
und eine Funktionsübertragung zieht noch
weitere Datenschutzfragen nach sich. Doch
liegen hierin keine unüberwindbaren Hin-
dernisse. 

INTERKOMMUNAL KOOPERIEREN 

Eine horizontale, also gleichartige Aufga-
ben bündelnde Neuorganisation bietet ne-
ben der Lösung datenschutzrechtlicher Pro-
bleme zahlreiche weitere Vorteile. Diese lie-
gen etwa in der Standardisierung und Kos-
tenreduzierung bei IT-Software und -Hard-
ware, in fachlichem Kompetenzgewinn so-
wie in mehr Flexibilität beim Personalein-
satz. Zudem gewährleistet sie die funktio-
nale Aufgabenzuordnung und Aufgaben-
trennung.
Will sich eine Kommune diesen Weg eröff-
nen, muss sie jedoch - neben den ohnehin
im Fokus stehenden Aspekten - auch die
Anforderungen des Datenschutzes in die
Definition der Rahmenbedingungen auf-
nehmen. Ansprechpartner ist ihr/e behörd-

liche/r Datenschutzbeauftragte/r. Er oder
sie wird die Prozesse innerhalb der Verwal-
tung und die parlamentarischen Entschei-
dungen von Anfang an beratend begleiten
und damit verbundene Fragen klären. Vo-
raussetzung dafür: Die oder der Daten-
schutzbeauftragte wird von Anfang an ein-
bezogen, so wie es das DSG NRW15 vor-
sieht.
Ergänzt werden diese Aspekte, die hier nur
angerissen wurden, durch zahlreiche An-
forderungen an eine datenschutzgerechte
Organisation und Infrastruktur nach den
IT-Grundschutzkatalogen des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI)16 und die vielfältigen Herausforde-
rungen an die Mitarbeiter/innen im All-
tagsgeschäft. �
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(Aus den Gründen): „Sie (Anm.: personenbezogene Daten) können da-

rüber hinaus - vor allem beim Aufbau integrierter Informationssyste-

me - mit anderen Datensammlungen zu einem teilweise oder weitge-

hend vollständigen Persönlichkeitsbild zusammengefügt werden, oh-

ne dass der Betroffene dessen Richtigkeit und Verwendung zurei-

chend kontrollieren kann. Damit haben sich in einer bisher unbekann-

ten Weise die Möglichkeiten einer Einsichtnahme und Einflussnahme

erweitert, welche auf das Verhalten des Einzelnen schon durch den psy-

chischen Druck öffentlicher Anteilnahme einzuwirken vermögen.

(...) Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche

ihn betreffende Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozia-

len Umwelt bekannt sind, und wer das Wissen möglicher Kommunika-

tionspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in seiner

Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung

zu planen oder zu entscheiden. Mit dem Recht auf informationelle

Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese er-

möglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr

wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie

Auszug aus dem so genannten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.12.1983

weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und

als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben wer-

den, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer da-

mit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bür-

gerinitiative behördlich registriert wird und dass ihm dadurch Risiken entste-

hen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden

Grundrechte (Art 8, 9 GG) verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen

Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemein-

wohl (...).

Hieraus folgt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen

Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbe-

grenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persön-

lichen Daten voraus. (...)

Angesichts der bereits dargelegten Gefährdungen durch die Nutzung der au-

tomatischen Datenverarbeitung hat der Gesetzgeber mehr als früher auch or-

ganisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu treffen, welche

der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.“

(Quelle: vgl. Fußnote 9)

10 Ausnahmen siehe § 9 Abs. 3 u. 4 AsylbLG
11 vgl. § 3b Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG NRW)
12 So stellt die Datenerhebung im Sozialdatenschutzrecht ei-
ne Vor-Phase der Datenverarbeitung dar - § 67 Abs. 5, 6 SGB
X, nach dem DSG NRW ist sie jedoch Bestandteil der Daten-
verarbeitung - § 3 Abs. 2 DSG NRW
13 Unter einer Übermittlung versteht man die Bekanntgabe
personenbezogener Daten aller Art unabhängig von Kommu-
nikationsweg und - form einschließlich der Gewährung von
Einsichtnahme an einen (rechtlich autonomen) Dritten 
14 § 30 Abgabenordnung (AO)
15 § 32a Abs. 1 Satz 4 DSG NRW: Die Frage einer Auslagerung
von Aufgaben stellt zunächst eine interne Angelegenheit
der verantwortlichen datenverarbeitenden Stelle dar - bis
zur Übertragung selbst ist folglich der eigene Datenschutz-
beauftragte (DSB), danach der DSB der übernehmenden Stel-
le zu beteiligen.
16 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(www.bsi.bund.de); für die Bundesverwaltung seit Jahren
verpflichtend durch Erlass des BMI
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kumentiert, dass die dort hinter-
legten Informationen sicher und
geschützt sind.
Neben webbasierten Verfahren
ist es in einigen Fällen jedoch er-
forderlich, Anwendungen und
Daten auf lokalen städtischen
Servern über eine klassische
Client-Server-Infrastruktur zur
Verfügung zu stellen. Ausfallsi-
cherheit und Datenschutz müs-
sen auch in diesem Fall gewähr-
leistet sein. 
Somit drängte sich die Frage auf,
mit welchen technischen und or-
ganisatorischen Mitteln ein an-
gemessenes Schutzniveau der
Daten und der Informationstech-
nik zu erreichen ist. Zunächst
diente der Bericht der Gemeinde-

prüfungsanstalt NRW, den diese im März
2010 anlässlich der überörtlichen Prüfung
der Informationstechnologie erstellt hatte,
als Orientierungshilfe. 

BESSERER BRANDSCHUTZ

Bereits durch Beseitigung von Brandgefah-
ren im zentralen Serverraum und den Ein-
bau einer Brandschutztür ließ sich das Si-
cherheitsniveau dieses Serverraums deut-
lich erhöhen. Da sich der Personenkreis, die
zum Serverraum Zutritt haben müssen,
nicht auf Administratoren beschränken
ließ, sollte der Zugang durch eine elektroni-
sche Kontrolle geregelt werden. 
Die Einbindung vorhandener Gebäudetech-
nik half, die Kosten gering zu halten. So wur-
de die Zugangstür zum Serverraum an die
Zeiterfassungsanlage angeschlossen. Be-
rechtigte Personen erhalten nun über den
mit entsprechenden Rechten versehenen
Zeiterfassungschip Zutritt zum Serverraum. 
Die Chip-Lösung hat nicht zuletzt wegen der
einfachen Administrierbarkeit - beispiels-
weise Entzug der Zugangsrechte bei Verlust
- Vorteile gegenüber der mechanischen Zu-
trittsmöglichkeit per Schlüssel. Was jedoch,
wenn der elektronische Schließmechanis-
mus wegen Stromausfall nicht funktioniert?
Für diese Eventualität erhielt die Tür eine zu-
sätzliche Verriegelung. Diese macht es im
Gefährdungsfall möglich, die Tür mit einem
Spezialschlüssel zu öffnen. Zusätzlich konn-
te das Schutzniveau im Bereich der Datensi-

 

Gemeinsam mit der Stadt Erkelenz und dem kommunalen IT-
Dienstleister regio iT hat die Stadt Wegberg ihre EDV unter den 
Gesichtspunkten Datenschutz und Datensicherheit optimiert

n den öffentlichen Verwaltungen wächst
die Abhängigkeit von der Informations-

technik von Jahr zu Jahr. Sowohl die stetig
zunehmende Vernetzung der Behörden als
auch die zunehmende Bereitstellung elek-
tronischer Dienstleistungen für Bürger und
Unternehmen verlangt auch von der mittle-
ren kreisangehörigen Stadt Wegberg auf
technischer Seite eine funktionsfähige und
leistungsstarke IT-Infrastruktur. 
Ein Teil der in Wegberg eingesetzten Fach-
verfahren einschließlich der Daten wird
durch den IT-Dienstleister regio iT über eine
Citrix-Umgebung bereitgestellt. Die Zertifi-
zierung der regio iT nach der ISO-Norm
27001 auf der Basis von IT-Grundschutz do-

Mechanische und 
virtuelle Schlösser

Bernd Richert ist EDV-
Koordinator und IT-
Sicherheitsbeauftragter 
der Stadt Wegberg
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▲ Zur Sicherung von Technik und Daten im Serverraum hat die Stadt Wegberg eine Brandschutztür ein-
gebaut und diese an die Zeiterfassungsanlage angeschlossen

� Die Stadt Wegberg sichert Daten-
kopien in einem feuerfesten Tresor
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tenschutzbeauftragten Claudia Husz und
dem BSI-zertifizierten Grundschutz-Auditor
Bernhard Barz stehen zwei kompetente An-
sprechpersonen zur Verfügung, die bei Fra-
gen rund um IT-Sicherheit Hilfestellung leis-
ten. 
An der Entwicklung der Leitlinie zu Daten-
schutz und Informationssicherheit, die zwi-
schenzeitlich von Bürgermeister Reinhold
Pillich verabschiedet worden ist, war zudem
eine Projektgruppe aus städtischen Mitar-
beiterInnen beteiligt. Auf dieser Grundlage
werden derzeit Richtlinien zur Regelung
einzelner Aspekte - etwa Internet- und E-
Mail-Nutzung, Nutzung von EDV-Geräten,
Vergabe von Berechtigungen - erarbeitet.
Parallel hierzu laufen die technische Be-
schreibung der IT-Struktur und die Erstel-
lung eines Notfallhandbuchs.

BEHARRLICHKEIT GEFRAGT 

So rasch Erfolge bei der Umsetzung techni-
scher Sicherungsmaßnahmen erzielt wer-
den konnten, so diffizil gestaltet sich die
Feststellung des Schutzbedarfs und die Ent-
wicklung angemessener Maßnahmen auf

organisatorischer Ebene. Eine besondere
Herausforderung besteht darin, technisch
komplexe Themen so aufzubereiten, dass
Bürgermeister und Verwaltungsvorstand
davon einen verständlichen Bericht als Ent-
scheidungsgrundlage erhalten. Größte He-
rausforderung bei der Umsetzung eines an-
gemessenen Schutzniveaus ist jedoch das
„Am-Ball-Bleiben“. 
Datenschutz und -sicherheit ist keine „Un-
endliche Geschichte“. Es ist vielmehr ein
ständiger Prozess. Der Autor des gleichna-
migen Romans, Michael Ende, gibt hierzu
den Verantwortlichen mit einem anderen
seiner Werke Hilfestellung: „Tranquilla
Trampeltreu, die beharrliche Schildkröte“.
Diese verfolgt mit großer Beharrlichkeit
und Schritt für Schritt ihren Weg zum Ziel.
Beharrlichkeit ist eine alte Tugend, die auch
für modernes IT-Sicherheitsmanagement
Gültigkeit besitzt. �

Weitere Informationen 
regio it Aachen
Internet: www.regio-it.de 
Claudia Husz - Tel. 0241-41359-1559
Bernhard Barz - Tel. 0241-41359-9626

cherung durch Anschaffung eines feuerfes-
ten Tresors erhöht werden. 
Bei der Umsetzung dieser und weiterer Si-
cherheitsmaßnahmen - etwa virtualisierte
Desktops mit VPN für extern tätige Mitar-
beiterInnen, e-Learning, Endpoint-Security,
separiertes Netz für das Ratsinformations-
system - orientierte man sich an den Vorga-
ben des Bundesamtes für Sicherheit der In-
formationstechnik (BSI). Somit gestaltete
sich die Umsetzung der technischen
Schutzvorkehrungen weniger schwierig
und teuer als erwartet. Die Maßnahmenka-
taloge des BSI gaben hierbei eine gute Ori-
entierung. 

RISIKEN ABSCHÄTZEN

So einfach es auch wäre: Datenschutz und
Datensicherheit lassen sich nicht allein mit-
tels Technik umsetzen. Letztlich kommt es
auf Menschen an. Risiken müssen durch
diese abgeschätzt und Schutzgüter durch
diese identifiziert werden. Um diesen Pro-
zess von Anfang an in strukturierte Bahnen
zu lenken, bediente sich die Stadt Wegberg
ihres IT-Dienstleisters regio iT. Mit der Da-
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In der Broschüre informiert
die NRW-Landesregierung
über die 2011 erarbeiteten
Förderrichtlinien für das
NRW-Programm Ländli-
cher Raum 2007-2013. Da-
bei wurden die Aspekte
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz stärker herausgestellt. So wur-
de das Programm bei Agrarumwelt- und Tierschutzmaßnahmen erweitert so-
wie attraktiver gestaltet. Auch die Prämien für Umstellung auf ökologischen
Landbau wurden erhöht. Zudem wurde ein Bonus für Anbau vielfältiger
Fruchtfolgen für Körnerleguminosen wie Erbsen oder Ackerbohnen eingeführt.
Insgesamt stehen rund 875 Mio. Euro aus Mitteln der EU, des Bundes, des
Landes und der Kommunen bereit.

NRW-PROGRAMM LÄNDLICHER RAUM
2007-2013

Hrsg. v. NRW-Ministerium
für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz, A
4, 88 S., zu best. über Tel.
0211-4566-666, Fax 0211
-4566-621, E-Mail: info-
service@ mkulnv.nrw. de
oder im Internet herun-
terzuladen unter www.
umwelt.nrw.de 
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schen Auftraggeber und Auftragnehmer
gibt. Letzterem darf grundsätzlich kein Ent-
scheidungsspielraum hinsichtlich der Ver-
arbeitung der Daten bleiben. 
Die Auftragsdatenverarbeitung soll gerade
nicht zu einer Übertragung der fachlichen
Aufgabe - also einer Funktionsübertragung
- quasi durch die Hintertür führen. Um dies
zu vermeiden, muss sich der Auftraggeber
von Anfang an seiner Rolle als Verantwort-
licher bewusst sein und auch sein Handeln
innerhalb des Auftragsverhältnisses danach
ausrichten. Hierfür ist unerlässlich, dass ge-
nau schriftlich vereinbart wird, welche Leis-
tungen der Auftragnehmer zu erbringen
hat. Die Eignung des Auftragnehmers muss
dabei sorgfältig geprüft werden. Eine Hilfe
können dabei Datenschutz-Gütesiegel sein,
die eine wiederkehrende, neutrale Prüfung
des potenziellen Vertragspartners belegen.

ZIEL INTERESSENAUSGLEICH

Die Regelungen zur Auftragsdatenverarbei-
tung sollen einen Ausgleich erreichen: zwi-
schen den wirtschaftlichen Interessen der
mit der Verarbeitung personenbezogener
Daten betrauten Stellen einerseits und dem
Anspruch der Betroffenen auf Einhaltung
der datenschutzrechtlichen und grundge-
setzlichen Anforderungen an eine sichere
Verarbeitung andererseits. Es handelt sich
letztlich um das Ziel eines ausgewogenen
Zustands. Dabei dürfen Behörden wohl spe-
zialisierte Dritte mit unterstützenden Tätig-
keiten beauftragen. Die Übertragung führt
aber nicht zur Preisgabe der eigentlichen
Aufgabe - und damit zu einer unsicheren
Stellung des Betroffenen. 
Dabei darf trotz der Gefahren, die durch Ein-
beziehung von Dritten in die Datenverarbei-
tung entstehen können, eines nicht ver-
kannt werden: Die heute üblichen komple-
xen IT-Systeme können ein ausreichendes
Maß an Datenschutz nur dann bieten, wenn
sie durch spezialisierte Dritte bereitgestellt
und bedient werden.
Hinsichtlich der Formalitäten gibt § 11 Abs. 1
S. 5 DSG NRW klar vor, dass nur durch schrift-
lichen Auftrag eine Verarbeitung durch Drit-
te möglich ist, „wobei erforderlichenfalls er-
gänzende Weisungen zu technischen und
organisatorischen Maßnahmen und etwai-
ge Unterauftragsverhältnisse festzulegen
sind“. Dies dient insbesondere der Sensibi-
lisierung beider Vertragsparteien - aber
auch dem Nachweis, dass der Auftraggeber
weiterhin „Herr der Daten“ ist und die be-
sonderen Umstände des konkreten Auf-

Verwaltungen können die Verarbeitung personenbezogener Daten
an Externe abgeben, müssen aber den Datenschutz sicherstellen
und sind weiterhin dafür verantwortlich

lung wirtschaftlicher und oft auch sicherer
zu gewährleisten. In diesen Fällen spricht
man von Auftragsdatenverarbeitung. 
Kommunale Rechenzentren übernehmen
seit langem die technische Verarbeitung
personenbezogener Behördendaten. Ge-
setzliche Grundlage ist neben den Möglich-
keiten, die das Gesetz über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit für die Übertragung von
Aufgaben auf Dritte generell vorsieht, in
Nordrhein-Westfalen § 11 des Datenschutz-
gesetzes NRW (DSG NRW). Dieser erlaubt
die Auftragsdatenverarbeitung, setzt aber
auch Grenzen. 

AUFTRAGGEBER IN DER PFLICHT

Für Sozial- und Gesundheitsdaten gibt es
noch strengere spezialgesetzliche Vorga-
ben. Zentraler Inhalt des § 11 ist, dass der
Auftraggeber weiterhin verantwortlich für
die Daten und deren Verarbeitung ist. Dies
bedeutet, dass es hinsichtlich des Auftrags-
verhältnisses eine klare Hierarchie zwi-

ie Verarbeitung personenbezogener
Daten in Behörden geschieht heute

größtenteils durch EDV-Systeme. Dies trifft
in fast allen Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung auf Daten von Einwohnern, An-
tragstellern oder Betroffenen zu. Mit Ein-
führung der elektronischen Personen-
standsregister ist mittlerweile eine der letz-
ten Bastionen rein (hand-)schriftlicher Ak-
tenführung gefallen.
Für die Verwaltung steht als Aufgabe jedoch
nicht die datentechnische Verarbeitung der
Inhalte im Vordergrund, sondern die Aufga-
benerfüllung, wie sie sich aus den Fachge-
setzen ergibt. Die rein technische Aufberei-
tung der Daten durch spezialisierte Dritte
kann helfen, die fachliche Aufgabenerfül-

▲ Auch bei Vergabe der Datenverarbeitung an Dritte muss die Kommune ein wachsames Auge 
auf ihre Daten und deren Schutz haben

Aufsichtspflicht auch
beim Auslagern 

Dr. iur. Lutz Gollan leitet die
Stabstelle E-Government beim
Landesbetrieb Verkehr der Frei-
en und Hansestadt Hamburg
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tragsverhältnisses beachtet. Weiterhin gilt,
dass Adressat eines etwaigen Auskunftsan-
spruchs unverändert der Auftraggeber als
Verantwortlicher ist (§ 11 Abs. 1 S. 2 HS. 2 DSG
NRW). 

KEIN NUTZUNGSRECHT AN DATEN

Der Auftragnehmer tritt rechtlich nach au-
ßen nicht in Erscheinung. Der Auftraggeber
muss sich vertraglich jedoch die Möglich-
keit verschaffen, etwaige Auskunftsansprü-
che durch Mitwirkung des Auftragnehmers
erfüllen zu können. Der Auftragnehmer
wiederum ist „Erfüllungsgehilfe“ des Auf-
traggebers und als solcher nur dessen Wei-
sungen unterworfen, während dieser für
ihn haftet. Gleichzeitig hat er keine eige-
nen Rechte an den zur Verarbeitung über-
lassenen Daten. Insbesondere besteht kein
Nutzungsrecht an den Daten für eigene
Zwecke oder Zwecke Dritter (§ 11 Abs. 1 S. 3
DSG NRW). Dies betont zudem § 11 Abs. 2
DSG NRW - unter anderem für die kommu-
nalen Rechenzentren -, der diese auf das in
§ 6 geregelte Datengeheimnis direkt ver-
pflichtet.
Weiterer zentraler Eckpunkt einer rechtmä-
ßigen Auftragsdatenverarbeitung ist die Ein-
beziehung eines Sicherheitskonzeptes im
Sinne des § 10 DSG NRW, das auch vom be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten vorab
kontrolliert werden muss. Dieses hat genau
zu regeln, welche technischen und organisa-
torischen Maßnahmen bezüglich der Sicher-
heit der Daten beim Auftragnehmer und bei
der Datenübermittlung zu beachten sind.
Dabei sollte auch festgelegt werden, welche
Kontroll- und gegebenenfalls Entziehungs-
rechte der Auftraggeber hat. 

Schließlich ist zu beachten, dass der Auf-
traggeber laufend die Einhaltung des Ver-
trags, der Weisungen und des Sicherheits-
konzeptes überprüfen muss. Dies ergibt
sich aus seiner Stellung als Verantwortlicher
für die ordnungsgemäße Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten.

CLOUD COMPUTING PROBLEMATISCH

Ergänzend sei auf die Problematik der Auf-
tragsdatenverarbeitung in der so genannten
Cloud – nach Bedarf organisierten Rechner-
verbünden - hingewiesen. Was einerseits als
Vorteil gepriesen wird, ist datenschutzrecht-
lich hochbrisant. Denn oft ist unklar, wo die
Daten von wem unter welchen technischen
und organisatorischen Maßnahmen verar-
beitet werden. Hier können allenfalls so ge-
nannte Private Clouds unter Beachtung der
obigen Anforderungen zulässiger Speicher-
und Verarbeitungsort sein.
Eine Orientierung und Hilfestellung bei der
Vertragsgestaltung können diverse Muster-

verträge bieten, die es auch im Internet gibt.
Hierbei sollte auf landesspezifische Beson-
derheiten geachtet werden. Die Auftrags-
datenverarbeitung kann helfen, Kosten zu
senken und gleichzeitig die Sicherheit der
Daten zu erhöhen. Dies erfordert jedoch ei-
ne sorgfältige Auswahl wie auch laufende
Kontrolle. Nur so kann der schwierige Spa-
gat zwischen Sicherheit und Wirtschaftlich-
keit im Sinne einer datenschutzkonformen
Aufgabenerfüllung gelingen. �

Links zu Muster-Verträgen für die Auftrags-
Datenverarbeitung:

https://www.gdd.de/nachrichten
/news/neues-gdd-muster-zur-
auftragsdatenverarbeitung-
gemas-a7-11-bdsg 

http://www.lfd.niedersachsen.de
/live/live.php?navigation_id=
12933&artic le_id=56176&_
psmand =48

� Bei Verlagerung von
Anwendungen und 
Daten in die so genannte
Computerwolke muss
dennoch Datenschutz
gewährleistet sein
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IT-Sicherheit durch Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen 
Das kostenfreie Behörden-IT-Sicherheitstraining der Kommunal- und
Abwasserberatung NRW steht jetzt in einer aktualisierten Version zur
Verfügung 
Die Kommunal- und Abwasserberatung NRW hat die Version 3.0 des Open-
Source-Werkzeugs „Behörden-IT-Sicherheitstraining - BITS“ veröffentlicht.
Die vollständig überarbeitete Fassung enthält nun auch eine Lerneinheit zur
sicheren Nutzung Sozialer Netzwerke wie Facebook und Google+.
BITS (Internet: www.bits-training.de ) kann von Kommunal-, Landes- und
Bundesbehörden kostenfrei genutzt, angepasst und ohne Lizenzgebühren der
eigenen Mitarbeiterschaft zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist, diese für
die Gefahren des Internets zu sensibilisieren sowie Tipps zum sicheren Um-
gang mit E-Mails, Passwörtern, USB-Sticks und Ähnlichem zu geben. Einfa-
che Texte und klare Darstellung machen die Gefahren des Internets und des
IT-Einsatzes in Behörden für alle Computernutzer/innen unmittelbar deutlich.

BITS erfreut sich bei deutschen Behörden seit mehr als fünf Jahren großer 
Beliebtheit. Seit kurzem nutzt auch die Hamburger Verwaltung BITS. Davor
haben bereits Behörden wie die Polizei Berlin, das baden-württembergische
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Robert-Koch-
Institut, die Max-Planck-Gesellschaft sowie eine Vielzahl von NRW-Städten
und -Gemeinden wie Coesfeld oder Lippstadt ihren Mitarbeiter/innen das 
Behörden-IT-Sicherheitstraining zukommen lassen.
BITS wird herausgegeben von der Kommunal- und Abwasserberatung NRW
in Zusammenarbeit mit Dr. Lutz Gollan vom Landesbetrieb Verkehr Hamburg.
BITS kann entweder online unter www.bits-training.de genutzt oder dort he-
runtergeladen und an die behördlichen Besonderheiten angepasst werden.
BITS-Administratoren steht zudem das Portal www.bits-portal.eu zur Verfü-
gung, das zum Austausch von Informationen rund um die Weiterentwicklung
von BITS genutzt wird. (gol)
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abwälzen. Dabei sind unter anderem die kom-
munalen IT-Dienstleister durch § 11 Abs. 2 DSG
NRW unmittelbar in die Pflicht genommen,
sicherzustellen, dass die Schutzziele des Da-
tenschutzes gewährleistet sind. Dafür sind
sie zur Einhaltung der Vorschriften des § 10
DSG NRW verpflichtet. Ebenso müssen sie
ihrer Verpflichtung, das Datengeheimnis zu
wahren, nachkommen. 

LANDESBEAUFTRAGTER WACHT

Konsequent unterstellt das Datenschutzge-
setz Nordrhein-Westfalen auch die kommu-
nalen IT-Dienstleister der unmittelbaren Auf-
sicht durch den Landesbeauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit (§ 11 Abs.
2 DSG NRW). Die kommunalen IT-Dienstleis-
ter gelten im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 4 DSG
NRW als sorgfältig ausgewählt. Sie haben
grundsätzlich dieselben technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Datenschutzziele nach § 10 DSG
NRW zu treffen wie jede andere öffentliche
Stelle im Sinne des § 2 DSG NRW.
Die Aufgabenstellung der kommunalen IT-
Dienstleister, insbesondere für mehrere öf-
fentliche Stellen tätig zu sein, erfordert darü-
ber hinaus zusätzliche technische und orga-
nisatorische Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Datenschutzziele. Denn diese um-
fassen - das muss an dieser Stelle deutlich ge-
macht werden - die klassischen Schutzziele
der IT-Sicherheit. Zeitgemäß ist deshalb auch
für einen kommunalen IT-Dienstleister die
Betrachtung der Informationssicherheit im
Sinne des BSI-Standards 100-1 „Management-
system der Informationssicherheit (ISMS)“. 
Dieser hat zum Ziel, Informationen jeglicher
Art und Herkunft zu schützen, wobei die In-
formationen auf Papier, in Rechnersystemen
oder in den Köpfen der Nutzer/innen gespei-
chert sein können. Er umfasst die IT-Sicher-
heit, die sich an erster Stelle mit dem Schutz
elektronisch gespeicherter Informationen
und deren Verarbeitung befasst. 

GLEICHE VORSCHRIFTEN

Kommunale IT-Dienstleister verarbeiten aber
auch Daten für ihre Auftraggeber außerhalb
elektronischer Systeme - beispielsweise im
Rahmen eines Druckservice. Ein kommunaler
IT-Dienstleister unterliegt also - wie jede Kom-
mune - den gesetzlichen Regelungen hin-
sichtlich des Datenschutzes und der Datensi-
cherheit. Hieraus leitet sich ab, dass alle Vor-
schriften, welche bei einem Betrieb innerhalb
einer Kommunalverwaltung zu beachten

reise, Städte und Gemeinden bedienen
sich Kommunaler Gebietsrechenzen-

tren oder Datenverarbeitungs-Einrichtungen
(KRGZ). Diese übernehmen als kommunale IT-
Dienstleister Aufgaben der elektronischen
Informationsverarbeitung. Das Angebot der
kommunalen IT-Dienstleister reicht über den
klassischen Rechenzentrumsbetrieb hinaus
und umfasst vielfach die Einführung und
Wartung von Kommunalanwendungen, Be-
schaffung von Hardware und Software so-
wie Dienstleistungsaufgaben - von der Be-
ratung über Installation und Wartung bis zum
Support. 
All diese Angebote bedingen zwangsläufig
eine Auseinandersetzung mit datenschutz-
rechtlichen Anforderungen, denen die kom-
munalen IT-Dienstleister Rechnung tragen
müssen. Diese sind überwiegend Auftrag-
nehmer in einem Auftragsdatenverarbei-
tungsverhältnis im Sinne des § 11 Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG
NRW) und damit ihren Auftraggebern - Krei-
sen, Städten und Gemeinden - gegenüber

verpflichtet, die Schutzziele des Datenschut-
zes zu gewährleisten. Diese umfassen Ver-
traulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authen-
tizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz (§
10 Abs. 2 DSG NRW). 
Denn die Auftraggeber bleiben bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten durch
Dritte gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NRW für
die Einhaltung der Vorschriften des Daten-
schutzgesetzes NRW und anderer Vorschrif-
ten über den Datenschutz verantwortlich. Sie
können diese Aufgabe nicht auf den Auftrag-
nehmer - den kommunalen IT-Dienstleister -

Kommunale Gebietsrechenzentren spielen eine zentrale Rolle
bei der Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit
für die angeschlossenen Städte und Gemeinden 

ExpertInnen müssen
doppelt wachsam sein
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K Karl-Heinz Schiffer ist
Breichsleiter Zentrale Dienste
und Datenschutzbeauftragter
der civitec Siegburg

Thomas Stasch ist ist Leiter IT-
Sicherheit und Service-Manage-
ment der civitec Siegburg

DIE AUTOREN

� ▲ Die civitec - Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung in Siegburg versorgt mehr 
als 80 Städte und Gemeinden mit IT-Dienstleistungen
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sind, uneingeschränkt auch für den Dienst-
leister gelten. 
Darüber hinaus ist der kommunale IT-Dienst-
leister gut beraten, weitere technische und or-
ganisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die
gewährleisten, dass der Betrieb ganzheitlich
als informationstechnisch sicher betrachtet
werden kann. Vielfache Praxis ist, dass sich
Kommunen innerhalb eines Rechenzen-
trumsverbundes gegenseitig vertrauen - und
insbesondere dem IT-Dienstleister. 
Es muss allerdings klar attestiert werden,
dass Vertrauen pauschal als „Abwesenheit
von Sicherheit“ definiert werden kann. Es ob-
liegt daher dem Dienstleister, sich gegenüber
den eigenen Kunden – sprich: den Kommu-
nen - abzusichern, aber auch zu verhindern,
dass ein Übergriff von einer Kommune auf die
andere möglich wird. 

MANDANTENFÄHIGKEIT GEFRAGT

Als zentraler Punkt innerhalb des Datennet-
zes ist der kommunale IT-Dienstleister in der
Pflicht, eine Mandantenfähigkeit für alle IT-
Services sicherzustellen und dies im eigenen
Interesse regelmäßig auditieren zu lassen.
Mandantenfähigkeit heißt hier, dass die Da-
ten mehrerer Kunden von einer Software ver-
arbeitet werden, ohne dass die Datenbestän-
de sich mischen oder auch nur ein Kunde Ein-
sicht in den Datenbestand des anderen Kun-
den bekäme.
In der Praxis vergeben viele Kommunen ihre IT-
Aufträge nicht komplett an den IT-Dienstleis-
ter, sondern kaufen nur bestimmte Applikatio-
nen oder Services zentral ein. Somit verbleibt
ein großer Anteil eigener Technik in der direk-
ten Verantwortung der Kommune. Der IT-
Dienstleister, der seine Services am Standort
der Verwaltung anbietet, verfügt somit über
eine direkte Verbindung zu den angeschlosse-
nen Kommunen und eröffnet damit ein wei-
teres Einfallstor für potenzielle Bedrohungen,
auf welches er keinen direkten Einfluss hat.

Eine Eindämmung dieses Gefahrenpotenzi-
als durch eine ausdrückliche Klarstellung ist
daher angeraten. So sollte der zentrale IT-
Dienstleister im Interesse aller Kunden - und
im eigenen Interesse - auf klare Service Level
Agreements (SLAs) für alle zur Verfügung ge-
stellten Dienste bestehen. Diese müssen im
Einzelfall ergänzende Vereinbarungen zu da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen enthal-
ten, sofern das beispielsweise wegen Verarbei-
tung personenbezogener Daten über den IT-
Grundschutz hinaus erforderlich sein sollte.

ISO-NORM ALS GRUNDLAGE

Im Idealfall könnte dies so aussehen, dass
sich das kommunale Rechenzentrum dazu
verpflichtet, seinen Betrieb an der ISO-27001
auf Basis des BSI-Grundschutzes auszurichten
und gegebenenfalls auch zertifizieren zu las-
sen. Ebenso hätte der Abnehmer (Auftragge-
ber) durch seine im Rahmen des Services mit-
genutzte Technik - Hardware, Netzwerk und
Ähnliches - seinen hauseigenen Betrieb am
Grundschutz auszurichten. 
In der Praxis werden solche Regelungen die
einzelnen Verwaltungen vor große Herausfor-
derungen stellen. Erleichterung ist nur durch
entsprechende Unterstützung seitens des IT-
Dienstleisters möglich. Hierbei ist ein hohes
Maß an Expertise gefragt, die den Kommunen
als Dienstleistung angeboten wird. Nur durch
enge Kooperation zwischen der Kommune
als Auftraggeber und dem kommunalen IT-
Dienstleister als Auftragnehmer können die
technischen und organisatorischen Maßnah-
men zum Schutz der Informationssicherheit
so umgesetzt werden, dass sie eine ganzheit-
liche Wirkung erzielen. 
Beispielhaft sei hier der Zugriffsschutz in Form
der sicheren Anmeldung genannt. Der IT-
Dienstleister implementiert ein Authentisie-
rungsverfahren, welches den Ansprüchen des
IT-Grundschutzes genügt. Hat ein Kunde des
IT-Dienstleisters in seiner Hoheit eine andere,
schwächere Lösung – beispielsweise „Benut-
zername = Passwort“ -, schlägt dies durch die
Nutzung zentraler Services mittelbar auf den
IT-Dienstleister durch. 
Um solche Schwachstellen zu vermeiden, ist
ein enger Dialog notwendig. Gleichzeitig zeigt
dies auch den dringenden Bedarf einer Tren-
nung von Daten und Infrastruktur zwischen
den einzelnen Kunden eines Dienstleisters.
Nur durch eine saubere Mandanten-Struktur
ist sicherzustellen, dass Versäumnisse und
Schwachstellen eines Kunden nicht zu nega-
tiven Auswirkungen oder gar zu Gesetzes-
verstößen führen.

� Datenschutz und Datensicherheit 
gehören zum Kerngeschäft der kommunalen 
Gebietsrechenzentren

BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG

Somit muss der kommunale IT-Dienstleister
seinen Auftraggebern und Kunden auch im
eigenen Interesse Dienstleistungen anbie-
ten, die neben Beratung und Unterstützung
auf dem Gebiet der Informationssicherheit im
Verbund ein weitgehend einheitliches, wirk-
sames Niveau der Informationssicherheit ga-
rantieren. Das kann auf unterschiedlichen
Wegen erreicht werden. 
So kann eine Informationssicherheitsbera-
tung, welche die Auftraggeber jederzeit bei

Straßennamen als Instrument von Ge-
schichtspolitik und Erinnerungskultur, hrsg.
v. Matthias Frese im Auftrag des LWL-Insti-
tuts für westfälische Regionalgeschichte,
24 x 17 cm, 230 S., Ardey-Verlag, 19,90
Euro, ISBN 3-87023-363-1

In vielen westfälischen Städten und Gemeinden
wird über die Umbenennung von Straßen dis-
kutiert. Der Sammelband - Ergebnis einer Ta-
gung im Juli 2011 - beleuchtet die Benennungs-
praxis von Straßen in Westfalen und Lippe seit
dem 19. Jahrhundert. Im Blickpunkt steht dabei,
wie westfälische Kommunen während der NS-
Zeit und nach 1945 mit Straßennamen umgin-
gen. Außerdem werden einzelne Namensge-
ber vorgestellt, deren Leben und Wirken heute
besonders umstritten ist - etwa der Heimat-
dichter und Mitgründer des Westfälischen Hei-
matbundes Karl Wagenfeld, die Schriftstellerin
Agnes Miegel, der NS-Funktionär und Literat
Friedrich Castelle sowie Reichspräsident Paul
von Hindenburg. 

FRAGWÜRDIGE 
EHRUNGEN!?

FO
TO

: K
RZ

6-36_StGRat_4_12_2010  23.03.12  08:59  Seite 17



18 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 4/2012

THEMA DATENSICHERHEIT

it der Langzeit-Speicherung von Da-
tenbeständen hat sich die Stadt Köln

im Rahmen des Projektes „eLA - Elektroni-
sche Langzeitarchivierung“ eingehend be-
schäftigt. Hierbei hat sich rasch gezeigt, dass
es nur teilweise die physischen Medien selbst
sind, die eine vertrauenswürdige Lösung aus-
machen. Vielmehr ist Basis einer tragfähi-
gen Lösung ein schlüssiges Gesamtkonzept
aus fachlichen Vorgaben, technischer Infra-
struktur und organisatorischen Regelungen.
Die Wahl eines geeigneten Speichermedi-
ums macht die Betrachtung der übrigen Fak-
toren nicht überflüssig. Umgekehrt gehört
die technische Infrastruktur zwingend zu
den Schlüsselfaktoren in den bislang gesetz-
ten und in der Entwicklung befindlichen
Standards. Denn ein Speichermedium kann

zwei Dinge zur Langzeit-Speicherung/-Archi-
vierung beitragen: einerseits die gespeicher-
ten Daten über einen möglichst langen Zeit-
raum unbeschädigt verwahren, zum ande-
ren den Zugriff auf diese Daten ermöglichen.
Stellt man dem die drei Herausforderungen
der Langzeitarchivierung gegenüber - Wei-
terentwicklung der verwendeten Software,
Weiterentwicklung der verwendeten Hard-
ware, Haltbarkeit der Datenträger - , so zeigt
sich, dass das Speichermedium nur gut die
Hälfte der Aufgaben ansatzweise lösen kann. 
Die Weiterentwicklung der verwendeten Soft-
ware - und damit die Gefahr des Nicht-mehr-
lesen-können - kann durch das Medium defi-
nitiv nicht beeinflusst werden. Auch die Wei-
terentwicklung der Hardware kann ein sehr
gut haltbares Medium aushebeln, wenn Pro-
duktlebenszyklen der Lesegeräte enden. 

JENSEITS ALLER FRISTEN

Selbst die Haltbarkeit der Datenträger wird
wieder zum Thema, wenn man über eine
Archivierung im historischen Sinne - also

In einem Pilotprojekt zur Langzeit-Archivierung entwickelt die
Stadt Köln Maßstäbe für die Auswahl der Speichermedien sowie
für technische und organisatorische Maßnahmen  

▲ Optische Datenträger wie CD oder DVD halten nicht ewig und können daher bei 
Langzeitarchivierung nur ein Medium von mehreren sein

Anspruch: Speichern
„für die Ewigkeit“
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Thorsten Preuss  leitet das
Projekt eLA - Elektronische
Langzeitarchivierung bei 
der Stadt Köln
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ihrem kommunalen IT-Dienstleister in An-
spruch nehmen können, eine wirkungsvolle
Einrichtung sein. Diese muss auf Seiten des
kommunalen IT-Dienstleisters adäquat mit
Personal ausgestattet sein - etwa durch die ei-
genen behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten und IT-Sicherheitsbeauftragten. Auf Sei-
ten der Kommunen muss die Bereitschaft
vorhanden sein, gemeinsam eine ganzheitli-
che Wirkung zu erzielen.
Die Bestellung eines gemeinsamen behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten (§ 32a Abs.
1 Satz 3 DSG NRW) oder eines gemeinsa-
men IT-Sicherheitsbeauftragten ist eben-
falls denkbar. Hier muss darauf geachtet
werden, dass die Kapazitäten den Anforde-
rungen entsprechend bereitgestellt werden,
damit insbesondere der gemeinsame be-
hördliche Datenschutzbeauftragte den ihm
durch das Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen auferlegten Anforderungen ge-
recht werden kann.

HILFE BEI FORMALIEN

Unabhängig von einer Informationssicher-
heitsberatung oder der Bestellung eines ge-
meinsamen behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten / IT-Sicherheitsbeauftragten muss
der kommunale IT-Dienstleister seine Kun-
den auch bei den formalen Anforderungen
des DSG NRW, den Verfahrensverzeichnissen
und Vorabkontrollen, unterstützen. Er muss
seinen Kunden die von ihm lieferbaren Daten
der gebuchten Softwareprodukte für die Ver-
fahrensverzeichnisse zur Verfügung stellen
und deren Datenschutzbeauftragte bei der
Vorabkontrolle unterstützen.
Nicht zuletzt sind die kommunalen IT-Dienst-
leister in einer besonderen Verantwortung, ih-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Si-
cherstellung der Informationssicherheit aus-
und fortzubilden und deren Sensibilität für
die damit verbundenen Verpflichtungen, die
sie selbst, aber auch den IT-Dienstleister ins-
gesamt treffen, zu schärfen.
Eine zentrale Herausforderung - nicht nur für
kommunale IT-Dienstleister - ist die prakti-
sche Umsetzung der Informationssicherheit
im Zusammenwirken mit den Kunden. In dem
zunehmend komplexen informationstechni-
schen Umfeld der Bürgerinnen und Bürger
wird Vertrauen in die öffentliche Verwaltung
von herausgehobener Bedeutung sein. Die
kommunalen IT-Dienstleister müssen - wie al-
le IT-Dienstleister öffentlich-rechtlicher Auf-
traggeber - ihren Beitrag dazu leisten, auch
wenn sie in der Öffentlichkeit kaum wahr-
genommen werden. �
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derum magneti-
sche Medien - 
Bänder und Fest-
platten - sowie op-
tische Medien -
WORMs (write on-
ce read multiple 
times = einmal 
beschreiben, mehr-
mals lesen), CD,
DVD und Mikro-
filme - eine Rolle. 
Speicherkarten
und SSD’s (Solid-
State-Drive = Fest-
platte aus Halbleiterelementen) als Vertre-
ter der elektronischen Speichermedien sind in
diesem Themenfeld noch nicht präsent. Im
Einsatz sind dabei zumeist Bandsysteme, 
optische WORM-Medien oder auf Magnet-
platten basierende CAS (Content Adressed
Storage)-Systeme. 

ZUGRIFF EIN KRITERIUM 

Die Vor- und Nachteile sind dabei hinläng-
lich bekannt und sollen daher hier nur ange-
rissen werden. Stets mit im Blick sollte in je-
dem Fall die Notwendigkeit und Häufigkeit
von Zugriffen auf die Datenbestände liegen.
Denn hier spielen moderne Magnetplatten-
systeme ihre Stärke aus, während beispiels-
weise Bandsysteme Zugeständnisse machen
müssen, aber dafür mit niedrigeren Betriebs-
kosten glänzen können. 
Bei den optischen Systemen gibt es einige
Neuerungen hinsichtlich der Medienlebens-
dauer, die auch für dieses Medium sprechen
können. So wird beispielsweise Spezialglas
als Trägermedium für DVDs getestet - mit
dem Ziel eines lang haltbaren Mediums bei
gleichzeitiger Kompatibilität mit serienmäßi-
gen Laufwerken. Für optische Medien zeigt

sich auf Datenebene
ein Entwicklungspo-
tenzial bezüglich der
Lebensdauer. Selbstre-
dend sollte bei allen
Medien im Kontext
hoher Sicherheitsan-
forderungen ein zeit-
gemäßes Sicherungs-
konzept - unter Einbe-
ziehung von mindes-
tens zwei Standorten -
umgesetzt werden. 
Eine vergleichsweise
exotische Rolle spielt
unter den optischen

Medien der Mikrofilm. Zur Sicherung analo-
ger Bestände sind Mikrofilme bereits lange -
auch im Umfeld der Archive - etabliert. Auch
bei Digitalisierungsprojekten wird Mikrofilm
oft als Sicherungsmedium verwendet. In dem
Kölner Projekt zur elektronischen Langzeit-
archivierung wurde aus archivfachlicher Sicht
eine Sekundärsicherung auf Farbmikrofilm
durch eine Laserausbelichtung gewünscht
(siehe Abbildung unten links). Hierdurch kann
auch einem sehr hohen Anspruch - Lesbarkeit
„mit Lupe und Kerze“ - nachgekommen wer-
den, wenn etwa im Kriegsfall sämtliche tech-
nische Hilfsmittel ausfallen.

UMWANDLUNG VOR VERLUST

Da dieser Fall - so kann man nur hoffen - nicht
so bald eintritt, bleiben andere Hürden zu
nehmen. Die Weiterentwicklung von Soft-
ware und Hardware muss zusätzlich im Ge-
samtkonzept abgebildet werden - beispiels-
weise durch Migrationskonzepte oder For-
matumwandlung. Hierfür lohnt sich ein Blick
auf bestehende Standards und Normen so-
wie der Rückgriff auf zertifizierte Produkte
und Prozesse. Eine Basis für Projekte zur Elek-
tronischen Langzeitarchivierung bietet da-
bei zumeist das OAIS-Modell (Open Archival
Information System), das von der US-Welt-
raumbehörde NASA mit einigen Partnern 
entwickelt wurde und inzwischen in einen
ISO-Standard übernommen wurde (siehe 
Abbildung oben rechts). 
Das Modell macht noch einmal die Bedeu-
tung der organisatorischen Einbettung unter
Berücksichtigung der Prozesse zur Übernah-
me und zur Nutzung von „Archivgut“ deut-
lich. In dem Kölner Projekt werden mehrere
Maßnahmen für die Langzeitstabilität der

ohne jede Aufbewahrungsfrist - nachdenkt.
Insofern müssen zwingend auch die fachli-
chen und organisatorischen Aspekte berück-
sichtigt werden, die ein Speichermedium und
vorgelagerte Systeme zu einem elektroni-
schen Langzeitarchiv oder zu einem Lang-
zeitspeicher machen.
Langzeitarchivierung behandelt die Entge-
gennahme, Aufbewahrung und Nutzbarma-
chung elektronischer Dokumente für die
Nachwelt einschließlich Bilder, Datenbanken
und Ähnlichem mit dem Merkmal der Archiv-
würdigkeit. Damit wird eine große gesetzli-
che und kulturelle Verpflichtung wahrgenom-
men, die über die Langzeitspeicherung unter
Berücksichtigung von Aufbewahrungsfristen,
Rechtsnormen und Ähnlichem hinausgeht. 
Hier gilt es nicht nur Zeiträume von einem
oder mehreren Jahrzehnten zu berücksichti-
gen. Es geht vielmehr um die zeitlich unbe-
grenzte Bewahrung dieser Daten „für die
Ewigkeit“. Aus diesem Grunde hat sich die
Stadt Köln eingehend mit der Entwicklung
einer tragfähigen, standardorientierten und
standardsetzenden Lösung beschäftigt.

AUSWAHL AN SPEICHERMEDIEN

Speichermedien sind - ohne Betrachtung des
organisatorischen Unterbaus - unterschied-
lich gut für die langfristige Speicherung digi-
taler Daten geeignet. Das Kompetenznetz-
werk für die Elektronische Langzeitarchivie-
rung „Nestor“ (siehe Kasten xxx) hat in sei-
nem Handbuch diesem Thema ein eigenes
Kapitel gewidmet. Darin werden detailliert
die verschiedenen Speichertechnologien „von
der Lochkarte bis in die Gegenwart“ darge-
stellt. 
Hier kristallisieren sich drei aktuell relevante
„Familien“ heraus: magnetische, optische und
elektronische Speichermedien. In der Praxis
der Langzeitarchivierung spielen davon wie-
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Die Stadt Köln sichert ihre 
archivwürdigen Daten an zwei 
Standorten und zusätzlich im 
historischen Archiv auf Mikrofilm

▲ Das OAIS-Modell hat sich in der digitalen 
Archivierung bei Bibliotheken und Archiven 
weltweit durchgesetzt
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Daten ergriffen. Zunächst erfolgt eine Festle-
gung auf wenige langzeittaugliche Forma-
te. Bei anderen Formaten erfolgt eine auto-
matische Formatumwandlung. Zusätzlich
werden Datensätze mit dem dazugehörigen
Metadatensatz in einem „Container“ zusam-
mengefasst, der auf Dateiebene „selbsttra-
gend“ ist. 
Droht ein Container durch Ablösung des Ar-
chivformates zu „überaltern“, wird eine er-
neute Formatumwandlung - entweder auf
Basis des Originalformates oder auf Basis der
ersten Archivversion - vorgenommen. Damit
wird ein neuer Container gebildet. 

FORMATE NAH AM STANDARD

Für die Erkennung derartiger Aufgaben ist
das Datenmanagement von zentraler Bedeu-
tung. Denn hier muss eine anstehende Migra-
tion auf Basis der Metainformationen recht-
zeitig erkannt werden. Bei Formaterkennung
und Formatumwandlung ist auch ein wichti-
ger Faktor die Prüfung der Ergebnisse auf
Standardkonformität. Denn Abweichungen
von der Norm - beispielsweise durch Einbet-
tung anderer Dateiformate in PPT- oder PDF-
Dateien - können zur rascheren Unlesbarkeit
führen oder Probleme bei der Formatum-
wandlung bereiten. 
Auf der nächsten Ebene - den hierfür einge-
setzten Produkten - wurde auf möglichst
durchgängigen modularen Aufbau Wert ge-
legt. Dies bedeutet, dass software- und hard-
wareseitig die Komponenten unter Beibehal-
tung des Kernkonstruktes ausgetauscht wer-
den können. 
Ferner hat sich im Projekt rasch herausge-
stellt, dass eine ganzheitliche Betrachtung
des Dokumentenlebenszyklus „von der Wie-
ge bis zur Bahre“ entscheidend zur Erreichung

des gemeinsamen Ziels beiträgt. Bereits bei
der Entstehung digitaler Daten in elektroni-
schen Akten, Fachverfahren oder auch einfa-
chen Dokumenten werden in Gestalt von For-
maten, Strukturen und Inhalten die Weichen
gestellt, wie einfach oder kompliziert die Be-
treuung und Archivierung der Daten für die IT
und das Archiv sein wird. 
Auch die Inhalte selbst können im Konzept
von Bedeutung sein. Man spricht hier von

den so genannten signifikanten Eigenschaf-
ten. Diese machen aus, welche Inhalte, Verhal-
tensweisen und Aspekte eines Datensatzes
erhaltenswert sind. Durch Definition dieser Ei-
genschaften kann gegebenenfalls der Erhal-
tungsaufwand reduziert, und es können so
Kosten reduziert werden. Technisch abgebil-
det werden diese Konzeptbestandteile durch
ein handelsübliches Dokumentenmanage-
mentsystem (DMS), welches um einige pro-
jektspezifische Komponenten ergänzt wurde.

ZWEI TECHNOLOGIEN

Insgesamt sind die meisten gebräuchlichen
Medien auf einem technischen Stand, der es
mit verschiedenen Vor- und Nachteilen er-
laubt, Konzepte zur elektronischen Langzeit-
archivierung darauf aufzusetzen. Eine indivi-
duelle Abwägung hinsichtlich der erforderli-
chen Zugriffszeiten und Ähnlichem ist hier
dringend erforderlich. Deshalb können keine
generellen Empfehlungen, was die Speicher-
medien angeht, gegeben werden. 
Legt man besonders hohe Sicherheitsanfor-
derungen zugrunde, sind selbstredend zwei
sich ergänzende Technologien anzuraten - im
Kölner Projekt etwa ein magnetplattenba-
sierendes CAS-System und eine Laserausbe-
lichtung auf Mikrofilm als Sekundärsiche-
rung. Ebenfalls zu empfehlen ist ein Gesamt-
konzept zur elektronischen Langzeitarchivie-
rung. Ein solches Gesamtkonzept muss je-
doch bei einer bloßen Langzeitspeicherung
anderen Anforderungen - etwa bezüglich der
Veränderbarkeit - genügen. Bei Rückgriff auf
Standards und Normen sowie zertifizierte
Systeme und Prozesse lässt sich darüber eine
solide Gesamtlösung schaffen, die zertifizier-
bar und vertrauenswürdig ist, um auch hohen
Anforderungen gerecht zu werden. �

Kompetenznetzwerk nestor 

nestor bündelt die deutschen Kompeten-
zen auf dem Gebiet der Langzeitarchivie-
rung digitaler Ressourcen. Ziel ist der Auf-
bau einer dauerhaften Organisationsform
für alle Belange der digitalen Langzeitarchi-
vierung sowie die nationale und internatio-
nale Abstimmung mit gleichartigen Initiati-
ven. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die
Öffentlichkeit über die Bedeutung der Be-
wahrung des digitalen kulturellen Erbes zu
informieren. 
nestor ist ein Kooperationsverbund von
zwölf institutionellen Partnern: Deutsche
Nationalbibliothek, Bayerische Staatsbiblio-
thek, Humboldt-Universität zu Berlin, Nie-
dersächsische Staats- und Universitätsbi-
bliothek Göttingen / Georg August Univer-
sität Göttingen, Stiftung Preußischer Kultur-
besitz / SMB - Institut für Museumsfor-
schung, Fernuniversität Hagen, Landesar-
chiv Baden-Württemberg, Bibliotheksser-
vice-Zentrum Baden-Württemberg, Institut
für Deutsche Sprache, Computerspiele Mu-
seum, Goportis, sowie das PDF/A Compe-
tence Center. 

Internet: www.langzeitarchivierung.de 
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Grundlagenstudie des SINUS-Instituts Heidel-
berg im Auftrag des Deutschen Instituts für
Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI), A
4, 164 S., ISBN 3-943716-00-9, kostenlos zu
best. bei DIVSI, Mittelweg 142, 20148 Ham-
burg, Tel. 040-226369898, E-Mail: info@divsi.de
oder im Internet herunterzuladen unter
www.divsi.de 

Das Internet hat sich von einem rein techni-
schen Angebot zum „erweiterten Lebensraum“

DIVSI MILIEU-STUDIE ZU VERTRAUEN UND 
SICHERHEIT IM INTERNET

der Menschen entwickelt. Entsprechend sind
nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken
und Unsicherheiten größer geworden. Die Studie
zeigt, welche Meinungen und Vorstellungen es zu
diesem Thema bei „Offlinern“ wie bei „Onlinern“
gibt und welche datenschutz- sowie sicherheits-
relevanten Einstellungen und Verhaltenweisen
existieren. Dafür wurden 2.047 Menschen reprä-
sentativ ausgewählt zu ihrer Einstellung in Bezug
auf Vertrauen und Sicherheit im Internet sowie
zum Internet-Nutzungsverhalten befragt.
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halb der EU vereinheitlicht und der euro-
päische Binnenmarkt gestärkt werden. Zum
anderen will die Europäische Kommission
die Rechte jedes Einzelnen auf Schutz seiner
Privatsphäre stärken. 
Die Kommission will damit die seit 1995 gel-
tende EU-Datenschutzrichtlinie an die zu-
nehmenden Herausforderungen anpassen,
die sich durch moderne Technologien, so-
ziale Netzwerke und das so genannte Cloud
Computing ergeben. Zugleich will sie dem
Wunsch der Wirtschaft nach einheitlichen
und verständlichen Regelungen nachkom-
men.
Der Verordnungsvorschlag enthält eine Rei-
he von Rechten und Pflichten. Neben erwei-
terten Auskunfts- und Informationsrechten
für Nutzer sollen datenschutzfreundliche
Voreinstellungen verpflichtend werden. Zu-
dem soll es ein „Recht auf Vergessen“ geben,
mit dem Betreiber sozialer Netze verpflich-
tet werden, veröffentlichte Inhalte und Da-
ten auf Wunsch der Nutzer/innen zu lö-
schen. Auch sollen Daten nur noch dann zu
speichern und weiterzugeben sein, wenn
die Nutzer/innen ausdrücklich ihre Einwilli-
gung geben. Hingegen sollen diese das
Recht erhalten, ihre Daten bei einem Wech-
sel zu anderen Anbietern mitzunehmen.
Die geplanten EU-weiten Datenschutzstan-
dards sollen auch bei Unternehmen und Be-
hörden zu mehr Klarheit und Rechtssicher-
heit führen sowie zum Abbau von Bürokra-
tie beitragen. Nach dem Kommissionsvor-
schlag sollen Unternehmen erst ab 250 Mit-
arbeiter/innen verpflichtet sein, eine(n)

nterwegs im Internet surfen oder
chatten, E-Mails abrufen und beant-

worten oder Dateien herunterladen und be-
arbeiten: Das Internet ermöglicht Bürgern
wie Bürgerinnen sowie Unternehmen gren-
zenlose Kommunikation. Grenzenlos ist aber
auch das Sammeln von Daten geworden.
Unaufhörlich wachsen die Datenbestände
im Netz an. Gleichzeitig nimmt der Miss-
brauch persönlicher Daten zu. Vor allem Da-
ten von Internetnutzern werden inzwischen
wie Aktien gehandelt. Skandale um die ille-
gale Weitergabe von Kundendaten und -in-
formationen machen immer häufiger
Schlagzeilen.
Die Europäische Kommission will solche Fäl-
le nun intensiver verfolgen und härter be-
strafen. Dazu hat sie am 25. Januar 2012 Vor-
schläge für einen einheitlichen Datenschutz
in der EU unterbreitet. Diese umfassen im
Wesentlichen eine Mitteilung sowie zwei
Legislativvorschläge. In der Mitteilung wer-
den die wichtigsten Ziele und Elemente zu

einem zukünftigen EU-Rechtsrahmen für
den Datenschutz dargestellt, die durch die
Legislativvorschläge gesetzgeberisch um-
gesetzt werden sollen. Bei den Legislativ-
vorschlägen selbst handelt es sich um ei-
nen Vorschlag für eine allgemeine Daten-
schutzverordnung und einen Richtlinienvor-
schlag für den Schutz persönlicher Daten
im Bereich von Polizei und Justiz.

EINHEITLICHE REGELN

Mit dem Verordnungsvorschlag zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (Datenschutz-Grundverord-
nung) soll zum einen die Rechtslage inner-

Mit einer umfassenden Datenschutzreform will die Europäische
Kommission die EU-Bürgerinnen und -Bürger besser vor Missbrauch
von Daten schützen und die Unternehmen von Bürokratie entlasten

� EU-Justizkommissarin
Viviane Reding stellte
am 25. Januar 2012 die
Vorschläge der Euro-
päischen Kommission 
für einen einheitlichen 
Datenschutz in der EU
vor

Barbara Baltsch ist 
freie Europa-Journalistin

DIE AUTORINU

Neues Recht auf 
Vergessenwerden
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Datenschutzbeauf trag te(n) zu benennen.
Dadurch sollen besonders kleine und mitt-
lere Firmen entlastet werden. Verstöße ge-
gen Datenschutzvorschriften sollen diese
dann aber pflichtgemäß der zuständigen
Datenschutzbehörde melden. 

SANKTIONEN BEI VERSTOß

Über die Wahrung der Datenschutzvor-
schriften sollen nach den Plänen der EU-
Kommission die nationalen Datenschutz-
behörden wachen. Deren Befugnisse wür-
den ebenfalls durch den Verordnungsvor-
schlag gestärkt. Sie sollen als „one-stop-
shop“ fungieren und für Bürger und Bürge-
rinnen des Mitgliedstaates alleiniger An-
sprechpartner sein bei Problemen mit per-
sönlichen Daten sowie für Unternehmen,
die ihren Hauptsitz dort haben. Auch Un-
ternehmen, die keinen Sitz in der EU haben
und sich an EU-Verbraucher/innen wenden,
sollen zukünftig verpflichtet sein, sich an
EU-Recht zu halten.
Bei Verstößen gegen den Datenschutz sollen
die Datenschutzbehörden in Zukunft Strafen
und Geldbußen verhängen, die sich nach
Art, Schwere und Dauer des Verstoßes rich-
ten sollen. Die Spanne soll von schriftlichen
Verwarnungen bis zu Geldbußen reichen.
Vorgesehen ist ein gestaffeltes Sanktions-
system, nach dem bei besonders schweren
Verstößen Bußgelder bis zu einer Million

Euro oder im Fall eines Unternehmens bis zu
zwei Prozent des weltweiten Jahresumsat-
zes verhängt werden könnten.

STRAFTATEN IM BLICK

Die besonderen Belange von Polizei und
Strafverfolgung greift die Europäische Kom-
mission mit ihrem Richtlinienvorschlag auf,
der dem Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch Behörden zum Zwecke der Verhü-
tung, Aufdeckung, Untersuchung oder Ver-
folgung von Straftaten oder dem Strafvoll-
zug sowie zum freien Datenverkehr dienen
soll. Die geplante Richtlinie soll einen Rah-
menbeschluss von November 2008 ablösen.
Analog zur allgemeinen Datenschutzver-
ordnung sollen Betroffene auch in diesem
Bereich zukünftig klare und verständliche
Informationen erhalten. Dazu gehören etwa
Informationen über den Zweck der Datener-
hebung, die erhobenen Datenkategorien
und die Speicherfrist sowie das Recht auf
Auskunft, Berichtigung oder Löschung. Ein-
schränkungen soll es hier geben, wenn etwa
die öffentliche Sicherheit gefährdet ist oder
ansonsten behördliche oder gerichtliche Er-
mittlungen behindert würden.
Im Gegensatz zum bisherigen Rahmenbe-
schluss sollen die Bestimmungen für inlän-
dische wie auch für grenzüberschreitende
Datenübermittlung gelten. Die Übermitt-
lung personenbezogener Daten in Drittlän-
der oder an internationale Organisationen
soll dabei nur zur Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten zulässig sein und wenn
die Europäische Kommission festgestellt
hat, dass das Drittland einen angemesse-
nen Datenschutz bietet.
Keine Anwendung finden soll die geplante
Richtlinie bei der Datenverarbeitung im Rah-
men von Tätigkeiten, die nicht in den An-
wendungsbereich des Unionsrechts fallen.
Dazu gehören etwa Angelegenheiten der
nationalen Sicherheit. Auch die Überwa-
chung der Datenverarbeitung von Gerich-
ten soll nicht erfasst werden, um die Unab-
hängigkeit der Richter/innen zu wahren.
Vom Geltungsbereich ausgenommen sind
zudem die Organe und Institutionen der EU.

KRITIK AN DETAILS

Die Initiative der Europäischen Kommissi-
on zugunsten einheitlicher Datenschutz-
standards in Europa ist in Deutschland weit-
gehend auf Zustimmung gestoßen. Mitglie-
der des Europäischen Parlaments, der Bun-

desregierung und des Bundestages, Daten-
schützer/innen aus Bund und Ländern sowie
Vertreter/innen aus Wirtschaft und von Ver-
braucherverbänden bezeichneten die Vor-
schläge als Schritt in die richtige Richtung. 
Zu Details wurde aber auch bereits deutliche
Kritik laut. Vorbehalte gibt es vor allem hin-
sichtlich der Rechtsform. So wird gefragt:
Ist eine Datenschutzverordnung, die den
EU-Mitgliedstaaten keinen Gestaltungs-
spielraum einräumt, wirklich notwendig?
Welche Rolle bleibt den Datenschutzgeset-
zen von Bund und Ländern? Was geschieht
mit anderen Regeln zum Datenschutz? Und
vor allem: Bleibt das vergleichsweise hohe
Datenschutzniveau in Deutschland erhal-
ten - oder gelten dann zwar EU-weit ein-
heitliche, aber niedrigere Standards? 
Uneinigkeit besteht auch in der Frage, ob
das Subsidiaritätsprinzip gewahrt ist, wenn
etwa betrieblicher oder kommunaler Da-
tenschutz durch Brüssel geregelt wird. Ant-
worten auf diese und viele weitere Fragen
werden das Europäische Parlament und der
Rat bei der Abstimmung der Kommissions-
vorschläge in den kommenden Monaten
noch finden müssen. �

� Der Datenschutztag wird jedes Jahr am 
28. Januar begangen und soll bei 
Bürgerinnen wie Bürgern in Europa das 
Bewusstsein für Datenschutz wecken 

NAMENSZUSATZ 
FÜR KOMMUNEN

Elf Städte und Gemeinden in NRW haben sich
zusätzlich zu ihrem Namen eine amtliche Be-
zeichnung gegeben. Es sind dies:

Hansestadt Attendorn 
Burggemeinde Brüggen 
Widukindstadt Enger 
Stadt der FernUniversität Hagen 
Sennegemeinde Hövelhof 
Schloss-Stadt Hückeswagen 
Kolpingstadt Kerpen 
NRW-Klimakommune Saerbeck 
Klingenstadt Solingen 
Hansestadt Warburg 
Hansestadt Wipperfürth 

Mit dem offiziellen Zusatz können Kommunen
und Kreise ihre Einzigartigkeit bekannt ma-
chen. Der NRW-Landtag hatte im Oktober
2011 die Gemeindeordnung und die Kreisord-
nung geändert. Seitdem sind amtliche Bezeich-
nungen erlaubt, die auf die Geschichte oder die
heutige Bedeutung einer Kommune oder eines
Kreises hinweisen. Eine solche Bezeichnung
muss die Mehrheit von drei Viertel der Rats-
oder Kreistagsmitglieder finden.
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BÜRGERSERVICE

ine neue kostenfreie App für Smartpho-
nes setzt die Stadt Dormagen seit Au-

gust 2011 in ihrem Ideen- und Beschwerdema-
nagement ein. Wer sich über ein Schlagloch
oder eine defekte Straßenlaterne ärgert,
macht einfach mit einem iPhone oder An-
droid-Handy ein Foto. Dann wird das Problem
kurz beschrieben, und der Hinweis wird per
Knopfdruck an die Stadt geschickt. Alternativ
zur Nutzung eines Smartphones können Bür-
gerinnen und Bürger ihr Anliegen auch über
die Internetseite www.maengelmelder.dor-
magen.de schildern. Beide Möglichkeiten ste-
hen rund um die Uhr zur Verfügung. 
Ein besonderer Vorteil der App: Per GPS erhält
die Stadt sogleich eine exakte Ortung der
Problemstelle. Die Verwaltung setzt diese
Technik ein, um den Bürgerservice zu stärken
und Hemmschwellen bei möglichen Hinweis-
gebern abzubauen. Ziel ist, dass alle ein Auge
auf ihre Stadt haben. Die Behörde wäre nicht
in der Lage, sämtliche Mängel sofort zu ent-
decken. Wenn aber Straßen beschädigt oder
Verkehrsschilder umgerissen sind, kann es
auch aus Sicherheitsgründen wichtig sein,
dass solche Informationen schnellstmöglich

an die zuständige Dienststelle gelangen. 
Hier hilft die Mängelmelder-Funktion. Sie
macht es den Menschen einfach, ihre Anliegen
loszuwerden - auch mitten in der Nacht, wenn
sich jemand beispielsweise über eine defekte
Straßenlaterne ärgert. Am nächsten Tag im
Rathaus anzurufen, ist manch einem zu lästig.
Zugleich wird durch die Möglichkeit, Schäden
direkt zu melden, die Verantwortung der Bür-
gerinnen und Bürger für ihre Stadt gestärkt.

BEARBEITUNGSSTATUS IM INTERNET

Auf der Website www.maengelmelder.
dormagen.de ist nachzulesen, welche aktu-
ellenHinweise eingegangen sind und wie der
Bearbeitungsstand ist. Das Spektrum reicht
von „in Prüfung“ bis zu „erledigt“ oder „nicht
lösbar“. Voraussetzung für die Einführung des
„digitalen Kummerkastens“ ist ein gut organi-
siertes Beschwerdemanagement, das den Hin-
weisen aus der Bevölkerung in Kooperation
mit den betroffenen Dienststellen rasch nach-
geht. Sonst wäre die Wirkung eher negativ.
Seit dem Start des Mängelmelders Dormagen
sind mehr als 240 Hinweise über diesen Ka-
nal eingegangen. Die meisten Meldungen
betrafen illegale Müllablagerung, defekte Be-
leuchtung und beschädigte Verkehrsschilder.
In der Regel waren diese Mängel rasch zu be-
heben. Die Stadt erprobt zurzeit, ob das Ange-
bot dauerhaft von den Bürgerinnen und Bür-
gern angenommen wird. Mit der bisherigen

Inanspruchnahme ist die Verwaltung zufrie-
den. Der Mängelmelder ist eine sinnvolle Er-
gänzung dazu, das städtische Ideen- und Be-
schwerdemanagement telefonisch oder über
die städtische Website zu informieren. 
Vertragspartner des städtischen IT-Service,
der die Einführung des Mängelmelders in
Dormagen begleitet hat, ist der Anbieter „wer
denkt was GmbH“ mit Sitz in Darmstadt. Für
den Service fallen ein monatlicher Grundbe-
trag sowie Einzelbeträge pro Meldung an. Bei
der derzeitigen Inanspruchnahme liegen die
Kosten in Dormagen bei weniger als 70 Euro
monatlich. 

VERGLEICHBARES IN AACHEN 

Ein vergleichbares System zur Online-Mel-
dung von Störungen und Schäden an der öf-
fentlichen Infrastruktur bietet der Aachener
IT-Dienstleister regio iT an. Das Portal mobbis
- mobiles Störungsmanagement ist zunächst
für Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung
entwickelt, soll aber mittelfristig auch Bür-
gern und Bürgerinnen zur Verfügung gestellt
werden. Eine App für Mobilgeräte lässt sich
sowohl auf IPhones und IPads wie auch auf
Smartphones und Tablet-PC´s installieren, die
das Betriebssystem Android verwenden. 
Wer solche Fälle melden will, muss sich vorher
in dem System registrieren. Nach Anmeldung
wird ein Menü sichtbar mit den häufigsten
Störungsquellen - etwa Straßenbeleuchtung
oder Papierkörbe. Man kann eine neue Mel-
dung erstellen und diese um ein Foto der Si-
tuation sowie Angaben zum Standort ergän-
zen. Ist eine GPS-Ortungsfunktion eingebaut,
fügt das Gerät automatisch die Geo-Koordina-
ten hinzu. Dazu lassen sich die jüngsten Stö-
rungsmeldungen in einer Liste aufrufen.
Regio iT bietet die Software bundesweit Städ-
ten und Gemeinden an, wobei das Programm
individuell angepasst werden kann. Durch ein
so genanntes Ticketsystem soll sichergestellt
werden, dass die Störungsmeldung automa-
tisch an die richtige
Stelle weitergeleitet
wird. Erster Interes-
sent für eine Nutzung
durch Verwaltungs-
mitarbeiter/innen ist
die westfälische Stadt
Werther. �

Immer mehr Kommunen bieten auf ihrer Internetseite sowie 
per App für Mobilgeräte die Möglichkeit, Schäden und Mängel 
direkt online zu melden - beispielsweise die Stadt Dormagen 

� Bürgerservice 
online: Eine Karte
der Stadt Dormagen
im Internet zeigt 
an, wo welche 
Störungen und
Mängel gemeldet
wurden

Harald Schlimgen ist 
Pressesprecher der Stadt 
Dormagen

DER AUTOR � Mit dem Portal mob-
bis bietet der Aachener
IT-Dienstleister regio iT
ein mobiles Störungs-
management für die 

öffentliche Verwaltung 
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Mängel rasch per
Smartphone melden
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BÜCHER / EUROPA-NEWS

Der aktuelle Steuer-
Ratgeber öffentlicher
Dienst 2012
Von Dieter Kattenbeck, Diplom-Finanzwirt und
Steuerexperte, unter Berücksichtigung der Ände-
rungen ab 2012 mit Einkommensteuertabellen
2011 und Lohnsteuertabellen 2012, 448 Seiten,
Paperback, 9,95 Euro, ISBN 978-3-8029-1076-0,
WALHALLA Fachverlag, Regensburg

Kompakt und verständlich erklärt „Der aktuelle
Steuerratgeber öffentlicher Dienst 2012“ aus dem
WALHALLA Fachverlag, die aktuellen Änderun-
gen. Schritt für Schritt zeigt Dieter Kattenbeck,
wie Steuern gespart und durch rechtzeitig einge-
tragene Freibeträge von vorneherein weniger
Steuern abgezogen werden. Dabei werden u. a.
auch die Änderungen aus dem Steuervereinfa-
chungsgesetz erklärt, wie z. B. die Anhebung des
Arbeitnehmer-Pauschbetrags und die Erleichte-
rungen bei der Berücksichtigung von Kinderbe-
treuungskosten. 
„Der aktuelle Steuerratgeber öffentlicher Dienst
2012“ hilft Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes, die Steuererklärung schnell und optimal zu
erstellen. Er bietet einen schnellen Zugriff auf al-
le Fragen und Probleme im Einkommenssteuer-
recht:

• Erstellung der Steuererklärung 2011
• Beantragung des Freibetrages 2012
• Berechnungsschema zur Ermittlung des zu ver-
steuernden Einkommens

• Grund- und Splittingtabellen 2011
• Freibeträge, Pauschbeträge, steuerfreie Einnah-
men

Az.: IV/1 921-00

Praxishandbuch 
Verwaltungs-
Vollstreckungsrecht
Der Wegweiser durch das Verwaltungsvollstre-
ckungsrecht von App/Wettlaufer, 5. Auflage 2011,
370 Seiten, Hardcover, 69 Euro, Carl Heymanns Ver-
lag, ISBN 978-3-452-27420-5

Zahlreiche Rechtsänderungen und eine Fülle neu-
er Judikate sind in die Überarbeitung der 5. Aufla-
ge eingeflossen. Der Schwerpunkt ist stärker als in
den Vorauflagen auf die Verwaltungsvollstre-
ckung wegen Handlungs-, Duldungs- und Unter-
lassungspflichten gelegt worden. Insbesondere
die Ausführungen zum unmittelbaren Zwang
wurden erheblich ausgebaut. Dabei auftretende
Rechtsfragen wurden ganz aktuell am Beispiel des
Zwangsmitteleinsatzes rund um das Großprojekt
„Stuttgart 21“ veranschaulicht.
Dem Praktiker aus dem Verwaltungsvollstre-
ckungsrecht wird damit wieder ein bewährtes Ar-

beitsmittel an die Hand gegeben, Auszubilden-
den und Studierenden an Verwaltungsschulen
und -hochschulen ermöglicht das Werk einen fun-
dierten und systematischen Einstieg in die The-
matik. Insbesondere sind berücksichtigt:

• die Änderungen durch die Neufassung des
VwZG,

• Gesetzesänderungen, die der fortschreitenden
Elektronisierung der Kommunikation u. a. zwi-
schen Behörden Rechnung tragen,

• erweiterte Befugnisse der Vollstreckungsbehör-
den (Zwangshaft, Abnahme der eidesstattlichen
Versicherung)

• sowie das neu eingeführte Pfändungsschutz-
konto und

• die neu eingeführte Freigabe von Vermögen,
welches einer selbstständigen Tätigkeit dient,
aus dem lnsolvenzbeschlag.

Az.: IV/1 952-00

Sparkassengesetz 
Nordrhein-Westfalen
Kommentar von Dr. jur. Herwigh Engau, Chefsyndi-
kus, Leiter der Rechtsabteilung des Rheinischen
Sparkassen- und Giroverbandes, und Rainer Men-
king, Verbandssyndikus a.D., vormals Leiter der
Rechtsabteilung des Westfälisch-Lippischen Spar-
kassen- und Giroverbandes. 3., neubearb. Auflage,
Loseblattausgabe, Gesamtwerk 3. Lieferung, Stand:
Juli 2011, 426 Seiten inkl. Ordner, 129 Euro, Kohl-
hammer/Deutscher Gemeindeverlag, ISBN 978-3-
555-30406-9

Mit der 3. Lieferung des von Klaus Heinevetter be-
gründeten Werks wird die Kommentierung des
nordrhein-westfälischen Sparkassenrechts fort-
gesetzt. Die lange Unterbrechung seit Erschei-
nen der 2. Lieferung ist dem Umstand geschul-
det, dass mehrere Gesetzesnovellen in kurzer Fol-
ge und die daraus entstehenden Ungewissheiten
der Rechtsänderungen eine Weiterkommentie-
rung wenig zweckmäßig erscheinen ließen. Mit
der Verabschiedung des neuen Sparkassengeset-
zes für Nordrhein-Westfalen Ende 2008 und der
erneuten Änderung des Sparkassengesetzes im
Rahmen des Transparenzgesetzes NRW sowie
den sich daraus ergebenden notwendigen An-
passungen zahlreicher untergesetzlicher Regel-
werke, z.B. den Allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften, die naturgemäß auch Einfluss auf die
Kommentierung haben, ist jetzt ein Stadium er-
reicht, auf dessen Grundlage eine verlässliche
Kommentierung möglich ist. 
Die aktuelle 3. Lieferung mit Stand Juli 2011 ent-
hält die nunmehr geltenden Rechtsvorschriften
und schließt eine Synopse mit ein, die dem bes-
seren Verständnis der Änderungen gegenüber
der Vorfassung 1995 dienen soll. Die Kommentie-
rung beginnt mit der Überarbeitung der neuen
§§ 8 und 10 bis 14.
Az.: IV �

Hindernisse
beim 
kommunalen 
Wahlrecht 
in der EU
Immer mehr Unions-
bürgerinnen und -bür-
ger nutzen das Recht,
in einem anderen EU-
Mitgliedstaat zu leben und dort zu arbeiten.
Derzeit gibt es davon etwa acht Millionen
EU-Bürgerinnen und -Bürger im wahlfähi-
gen Alter. Laut Unionsbürgerschaft haben
sie das aktive und passive Wahlrecht bei
Kommunalwahlen in dem EU-Land, in dem
sie leben. Allerdings machen lediglich zehn
Prozent der Betroffenen davon Gebrauch.
Aus einem Bericht der Europäischen Kom-
mission geht hervor, dass es trotz der zufrie-
denstellenden Umsetzung der EU-Vorschrif-
ten in den meisten Mitgliedstaaten noch
Hindernisse gibt. Zudem sind manche Bür-
ger/innen nicht ausreichend über ihre Rech-
te informiert.

Bericht zum 
Bürokratieabbau
Die als „Stoiber-Gruppe“ bekannte hochran-
gig besetzte Gruppe unabhängiger Interes-
senträger im Bereich Verwaltungslasten hat
Ende Februar 2012 ihren zweiten Bericht vor-
gestellt. Er enthält 74 Beispiele für bewährte
Praxis - darunter Initiativen zum elektroni-
schen Schriftverkehr mit Behörden, intelligen-
te Lösungen für kleine Unternehmen und eine
Checkliste mit Empfehlungen. Aus dem Be-
richt geht hervor, dass es noch viel Spielraum
für Verbesserungen bei der Umsetzung von
EU-Recht gibt. Fast ein Drittel der mit europäi-
scher Gesetzgebung verbundenen Verwal-
tungslasten für Unternehmen beruhen laut
Bericht auf einer ineffizienten Umsetzung von
EU-Anforderungen in innerstaatliches Recht.

EU und Profifußballer 
gegen Hunger
Unter dem Motto „Zusammen können wir Le-
ben retten“ haben die Europäische Kommissi-
on, die Welternährungsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO) und der Verband der
europäischen Profifußball-Ligen eine Sensibi-
lisierungskampagne gestartet. Damit soll

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 
Europa-Journalistin, 

E-Mail: barbara.baltsch@
kommunen-in-nrw.de
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Hunger und Unterernährung insbesondere in
den westafrikanischen Staaten eingedämmt
werden. Im Rahmen der Kampagne „Profifuß-
ball gegen Hunger“ finden Fußballspiele, Be-
suche vor Ort, Aktivitäten auf Messen, Aus-
stellungen und in sozialen Medien statt, um
die Aufmerksamkeit auf die Not der hungern-
den Menschen zu lenken. Europäische Kom-
mission und FAO zeigen anhand gemeinsa-
mer Projekte Lösungen zur Bekämpfung und
Verhinderung von Hunger auf. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet unter www.
endinghunger. org/en/motivate. html .

Preis der Europäischen 
Mobilitätswoche
Die norditalienische Stadt Bologna ist mit dem
Preis der Europäischen Mobilitätswoche 2011
ausgezeichnet worden. Die Kommune hatte
während der Europäischen Mobilitätswoche
im Zentrum eine autofreie Zone eingerichtet.
Dazu gab es Fahrradtouren und -workshops
sowie Stände für die eigenständige Fahrradre-
paratur, Spiele, Spaziergänge und eine Ausstel-
lung über Elektroautos. Neben den Aktionen
während der Mobilitätswoche setzte die Stadt
auch dauerhafte Maßnahmen um - etwa den
Bau von Ladestationen für Elektroautos. Ne-
ben Bologna wurden die Stadt Larnaka in Zy-
pern und die kroatische Hauptstadt Zagreb
mit Preisen geehrt. Insgesamt beteiligen sich
2.286 Kommunen an der Europäischen Mobi-
litätswoche 2011. 

EU-Konsultation Energie-
Effizienz in Gebäuden
Die Europäische Kommission hat eine Konsul-
tation zur Energieeffizienz in Gebäuden ge-
startet. Damit möchte sie Ideen und Anregun-
gen sammeln, wie Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Energieleistung von Gebäuden auf
lokaler, regionaler, nationaler und EU-Ebene
besser finanziert werden können und der ord-
nungsrechtliche Rahmen dafür effektiver ge-
staltet werden kann. Grund ist, dass die ener-
getische Sanierung zu langsam voranschrei-
tet. Öffentliche Stellen, Behörden, private Or-
ganisationen, Verbände, kleine und mittlere
Unternehmen, Gewerkschaften, Nichtregie-
rungsorganisationen und Bürger/innen kön-
nen sich bis zum 18. Mai 2012 im Internet un-
ter http: //ec.europa.eu/energy/efficiency/
consultations/20120518_eeb_financial_
support_en.htm an der Konsultation beteili-
gen. �

Krematorium im 
Gewerbegebiet
Ein Krematorium mit Abschiedsraum ist in ei-
nem Gewerbegebiet nicht zulässig. (nicht-
amtlicher Leitsatz)

BVerwG, Urteil vom 2. Februar 2012
- Az.: 4 C 14.10 -

Der Kläger wandte sich als Nachbar gegen ei-
ne der Beigeladenen erteilte Baugenehmi-
gung zur Errichtung eines Krematoriums mit
Abschiedsraum in einem Gewerbegebiet.
Seine Rechtsmittel blieben erfolglos. Das
OVG NRW hat das Krematorium als eine in
einem Gewerbegebiet ausnahmsweise zu-
lässige Anlage für kulturelle Zwecke i.S.d. § 8
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO eingeordnet. Dass ein
Krematorium aus Gründen der Pietät in ein
kontemplatives Umfeld einzubetten sei, wi-
derspreche nicht der allgemeinen Zweckbe-
stimmung eines Gewerbegebiets.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Bau-
genehmigung aufgehoben. Zwar falle ein
Krematorium mit Abschiedsraum, das - wie
hier - die Voraussetzungen einer Gemeinbe-
darfsanlage erfüllt, unter den Begriff einer
Anlage für kulturelle Zwecke i.S.d. § 8 Abs.
3 Nr. 2 BauNVO. Der Begriff sei ebenso offen
angelegt wie der Begriff „Anlagen für kirch-
liche, soziale und gesundheitliche Zwecke“
und umfasse auch Einrichtungen der Be-
stattungskultur. Ungeachtet der Immissi-
onsträchtigkeit der Verbrennungsanlagen
stelle ein Krematorium mit Abschiedsraum
ähnlich wie ein Friedhof einen Ort der Ruhe,
des Friedens und des Gedenkens an die Ver-
storbenen dar. 
Eine solche Anlage vertrage sich aber entge-
gen der Auffassung des OVG nicht mit der
Zweckbestimmung eines Gewerbegebiets,
das geprägt ist von werktätiger Geschäf-
tigkeit. Das schließe es nicht aus, dass die
Beklagte das betroffene Gebiet im Rahmen
eines Bebauungsplanverfahrens unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit überplant und
so eine bauplanungsrechtliche Grundlage
für das zwischenzeitlich errichtete Krema-
torium schafft.

Erdrosselnde 
Wirkung der 
Spielgerätesteuer
Lässt bereits die Entwicklung der Anzahl der
Spielautomatenbetriebe und der dort auf-

gestellten Spielgeräte
seit Erlass der maßgeb-
lichen kommunalen
Vergnügungssteuersat-
zung den hinreichend
sicheren Rückschluss
zu, dass die Erhebung
der Vergnügungssteuer
nicht erdrosselnd
wirkt, so bedarf es zur
Beurteilung dieser Fra-
ge keiner weiteren Er-
mittlungen zur Ertrags-
lage der Aufsteller im
Satzungsgebiet. (nichtamtlicher Leitsatz)

BVerwG, Beschluss vom 26. Oktober 2011
- Az.: 9 B 16.11 -

Damit hat das Bundesverwaltungsgericht
eine Beschwerde gegen das vorinstanzli-
che Urteil des OVG NRW vom 23.11.2010 - 14
A 2442/08 - verworfen. Das BVerwG weist
darauf hin, dass die erdrosselnde Wirkung
eines Steuersatzes keineswegs ausschließ-
lich auf der Grundlage betriebswirtschaft-
licher und steuerlicher Daten von Unter-
nehmen im Geltungsbereich der Vergnü-
gungssteuersatzung beurteilt werden kann.
Vielmehr könne auch der Entwicklung der
Anzahl der entsprechenden Betriebe im Ge-
meindegebiet und der aufgestellten Spiel-
geräte indizielle Bedeutung zukommen. Es
sei eine Frage der Sachverhalts- und Be-
weiswürdigung durch das Tatsachengericht,
ob im Einzelfall ein solches Indiz auch ohne
Hinzutreten weiterer Erkenntnisse über die
Ertragslage einzelner Betriebe hinreichend
sichere Rückschlüsse auf eine fehlende Er-
drosselungswirkung zulasse. Die Frage, wie
breit die Datenbasis sein müsse, um reprä-
sentative Aussagen treffen zu können, las-
se sich nicht allgemein beantworten, son-
dern hänge von den konkreten Gegebenhei-
ten im Satzungsgebiet der Gemeinde ab. 

Ansprüche von Einzel-
Ratsmitgliedern
Ein Ratsmitglied, das keiner Fraktion oder
Gruppe angehört, hat gegenüber der Ge-
meinde grundsätzlich keinen Anspruch auf
Bereitstellung eines Raums im Rathaus
zwecks Durchführung einer „Bürgersprech-
stunde“ zur Vorbereitung einer Ratssitzung.

OVG NRW, Beschluss vom 10. Februar 2012
Az.: - 15 B 212/12 -

GER I CHT
IN KÜRZE
zusammengestellt 
von Hauptreferent 
Andreas Wohland, 
StGB NRW
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durch die entsprechenden Verwaltungsvor-
lagen vorbereitet würden. Außerdem habe
der Antragsteller die Möglichkeit, in sachli-
cher oder rechtlicher Hinsicht gegebenen-
falls ergänzende Recherchen zu anstehen-
den Tagesordnungspunkten anzustellen. 
Es widerspreche auch nicht verfassungs-
rechtlichen Grundsätzen, dem Antragsteller
die Nutzung eines Raums im Rathaus für
die Durchführung von „Bürgersprechstun-
den“ zu verwehren. Es gebe keinen verfas-
sungsrechtlichen Anspruch auf Gewährung
bestimmter Zuwendungen oder Bereitstel-
lung bestimmter Mittel und Ressourcen,
sondern nur einen Anspruch auf sachge-
rechte und ermessensfehlerfreie Verteilung
der bereitgestellten Mittel und Ressourcen.
Die Gemeinde habe insoweit im Rahmen ih-
rer Organisationshoheit einen weiten Er-
messensspielraum. Dabei habe sie sich

nicht am formalisierten
Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG, son-
dern am verfas-
sungsrechtlichen
Willkürverbot und
dem allgemeinen
Gleichheitssatz in

Ausprägung des
Grundsatzes der Chan-
cengleichheit messen zu
lassen. 

Dass den im Rat der An-
tragsgegnerin vertretenen Frak-

tionen anders als dem Antragsteller
in nicht zu beanstandender Weise

Räume im Rathaus zur Verfügung ge-
stellt werden, habe das Verwaltungs-

gericht im Hinblick auf die besondere Funk-
tion der Fraktionen ausführlich begründet.
Demnach bestehe die Funktion von Fraktio-
nen in der Bündelung und Koordinierung
der Arbeit des Rates und seiner Ausschüsse,
indem sie - die Fraktionen - die unterschied-
lichen Meinungen der in ihr zusammenge-
schlossenen Mitglieder auf mehrheitlich
für richtig befundene Standpunkte zusam-
menführten. 
Schließlich könne auch nicht deshalb von ei-
nem „diskriminierende[n] Verhalten der An-
tragsgegnerin gegenüber einem demokra-
tisch gewählten Mandatsträger“ die Rede
sein, weil Räume im Rathaus externen
Gruppen für Veranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Eine etwaige Un-
gleichbehandlung komme schon mangels
vergleichbarer Sachverhalte nicht in Be-
tracht. �

Der Antragsteller, der als Ratsmitglied kei-
ner Fraktion oder Gruppe angehört, begehr-
te von der Antragsgegnerin vergeblich die
Bereitstellung eines Raums im Rathaus, um
dort zur Vorbereitung einer Ratssitzung
Bürger-Gespräche führen zu können. Sein
Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung blieb in beiden Instanzen erfolglos.
Der Antragsteller hat keinen Anordnungs-
anspruch glaubhaft gemacht. Ein solcher
Anspruch steht ihm insbesondere nicht auf
der Grundlage von § 56 Abs. 3 Satz 5 GO
NRW zu. Nach dieser Vorschrift hat die Ge-
meinde einem keiner Fraktion oder Gruppe
angehörendem Ratsmitglied in angemesse-
nem Umfang Sach- und Kommunikations-
mittel zum Zwecke seiner Vorbereitung auf
die Ratssitzung zur Verfügung zu stellen. Es
sei weder dargelegt noch sonst ersichtlich,
dass es zur Vorbereitung der Ratssitzung
zwingend der vorherigen Durchführung ei-
ner „Bürgersprechstunde“ im Rathaus be-
dürfte. Der Antragsteller meint zwar, die
Information eines Einzelmandats-
trägers über die Auffassungen,
Wünsche und Sorgen der Bür-
gerinnen und Bürger liege im
öffentlichen Interesse.
Daraus könne aber
nicht der Schluss ge-
zogen werden, dass
ihm im Fall einer ver-
wehrten „Bürger-
sprechstunde“ im
Rathaus die Vorberei-
tung auf die Ratssit-
zung, die von ihm als Ein-
zelmandatsträger naturge-
mäß nur in eingeschränkterem Um-
fang als etwa von Mandatsträgern inner-
halb einer Fraktion geleistet werden kann,
in unzumutbarer Weise erschwert würde. 
Insoweit verweist der Senat auf die zutref-
fenden Ausführungen des Verwaltungsge-
richts, wonach zu berücksichtigen sei, dass
die Bemessung der Zuwendungen, die im
Interesse der Gemeinde erfolgten, sich nicht
an den individuellen Rahmenbedingungen
für die Ratsarbeit der einzelnen Mandats-
träger, etwa an den persönlichen Umstän-
den des Antragstellers, zu orientieren habe.
Vielmehr dürfe bei der Entscheidung über
die Gewährung von Zuwendungen typisie-
rend und pauschalierend vorgegangen wer-
den. Ausgehend von diesen Grundsätzen
sei die Ablehnung der Bereitstellung eines
Raums im Rathaus nicht zu beanstanden,
weil die Ratssitzungen regelmäßig bereits
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Prof. Dr.-Ing. Rudolf Rawe: HANDBUCH GASINSTALLATION IN WOHNGEBÄUDEN

Verantwortungsvolles Arbeiten an Gasanlagen er-

fordert breites und aktuelles Fachwissen. Das Buch

stellt dieses Wissen bereit. 

Ausgehend von den Brenneigenschaften der Gase

werden die Leitungsanlage, die Gasbrenner und die

moderne, umweltfreundliche und energiesparende

Gerätetechnik vorgestellt. Die sich daraus ergeben-

den Konsequenzen für die Abgasabführung und die

Verbrennungsluftversorgung werden ausführlich er-

läutert. Den Grundlagen des Immissionsschutzes ist

ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Der Stoff des Buches wird auch für Praktiker in ver-

ständlicher Form dargestellt. Umfangreiche Be-

rechnungen werden auf das für die Praxis notwen-

dige Maß reduziert und anhand von Beispielen

erläutert. Der heutige Stand der Technik wird durch

die Schilderung der Entwicklungsstufen nachvoll-

ziehbar. Die Beschreibung der physikalisch-techni-

schen Hintergründe erleichtert das Verständnis  des

Gesetz- und Regelwerkes.

Das Buch wendet sich an Auszubildende und Stu-

dierende im Bereich der technischen Gebäudeaus-

rüstung um Fachwissen zu erwerben sowie an die

ausführenden Facharbeiter über den veantwortlichen

Meister bis hin zum planenden Ingenieur um das

Fachwissen zu aktualisieren.

Aktuelles Fachwissen

1. Auflage, November 2001, 

160 Seiten, 35,- €, ISBN 3-88382-078-4

Coupon an die 

Krammer Verlag Düsseldorf AG

Postfach 17 02 35  •  40083 Düsseldorf

Fax 02 11/9 14 94 80

Senden Sie mir das Buch 

Gasinstallation in Wohngebäuden von Rudolf Rawe
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    11:24 Uhr  Seite 366-36_StGRat_4_12_2010  23.03.12  08:59  Seite 28




